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Diese Broschüre dient der allgemeinen Information über die einzuhaltenden anderweitigen Ver-
pflichtungen und ersetzt nicht eine gründliche Auseinandersetzung mit den aktuellen, für jeden
Betrieb verbindlichen Rechtsvorschriften.
Insbesondere sind Direktzahlungsempfänger verpflichtet, sich über gegebenenfalls eintreten-
de Rechtsänderungen nach Redaktionsschluss und damit verbundenen Änderungen der ander-
weitigen Verpflichtungen zu informieren. Für 2006 sind bspw. Änderungen in den Bereichen
Düngeverordnung, Viehverkehrsverordnung, JGS-Anlagenverordnungen der Länder, Direktzah-
lungen-Verpflichtungenverordnung zu erwarten. Entsprechende Informationen werden über die
jeweilige landwirtschaftliche Fachpresse und Homepages der Länder (www. thueringen.de/tmlnu;
www.tll.de\mapdown) zur Verfügung gestellt.
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2.2 Humusbilanz

Die Humusbilanz ist für den Gesamtbetrieb bis zum 31. Dezember des jewei-
ligen Jahres zu erstellen. 

In der Humusbilanz werden Zufuhr und Abbau der organischen Substanz
einander gegenübergestellt. Die Humusbilanz darf im Durchschnitt von drei
Jahren nicht unter einen Wert von minus 75 kg Humuskohlenstoff (Humus-
C) pro Hektar und Jahr absinken. Wie eine solche Humusbilanz erstellt wer-
den kann, wird in Anlage 1 an Hand eines Rechenbeispiels beschrieben. Liegt
der bilanzierte Wert im Durchschnitt der letzten drei Jahre unter dem genann-
ten Grenzwert, besteht die Verpflichtung, an einer Beratungsmaßnahme teil-
zunehmen. Diese muss Möglichkeiten aufzeigen, wie die Humusbilanz bzw.
der Bodenhumusgehalt verbessert werden kann. Spätestens im zweiten dar-
auf folgenden Jahr (z. B. in 2009, wenn der Durchschnittswert aus 2005-2007
den Grenzwert unterschreitet) muss der Landwirt durch eine Humusbilanz
nachweisen, dass seine Ackerflächen durch Anpassung der Bewirtschaftung
den vorgegebenen Grenzwert der Humusbilanz (– 75 kg Humus-C/ha und
Jahr) nicht unterschreiten. 

2.3 Bodenhumusuntersuchung

Bei Wahl dieser Alternative müssen zum Zeitpunkt der Kontrolle die Ergebnis-
se von Bodenhumusuntersuchungen, die nicht älter als 6 Jahre sein dürfen,
vorliegen. Die Untersuchung des Bodenhumusgehaltes mit Hilfe von Boden-
proben muss somit mindestens alle 6 Jahre erneut durchgeführt werden. 

Die Bodenuntersuchung ist nach wissenschaftlich anerkannten Methoden
durchzuführen. 

Die Bodenuntersuchung muss ergeben, dass der vorgegebene Grenzwert
von 1 % Humus auf Böden mit weniger als 13 % Tongehalt bzw. 1,5 % Humus
auf Böden mit mehr als 13 % Tongehalt nicht unterschritten wird. Bei Unter-
schreitung des Grenzwertes besteht auch hier die Pflicht zur Teilnahme an
einer Beratungsmaßnahme und zur Erstellung einer Humusbilanz späte-
stens im zweiten darauf folgenden Jahr. Hierdurch kann nachgeprüft werden,
ob der Landwirt seine Bewirtschaftung umgestellt hat, um den Gehalt der
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organischen Substanz im Boden nicht weiter absinken zu lassen. Wenn in
diesem Fall die Humusbilanz ergibt, dass der Humuskohlenstoff (Humus-C)
pro Hektar und Jahr nicht unter einem Wert von minus 75 kg liegt, sind die
Anforderungen erfüllt.

Sowohl die Humusbilanzen als auch die Ergebnisse der Bodenproben sind
mindestens 7 Jahre ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Erstellung aufzubewahren.

Zusätzlich gilt ein Verbot für das Abbrennen von Stroh auf Stoppelfeldern.

Aus phytosanitären Gründen kann das zuständige Landwirtschaftsamt im
Einvernehmen mit der örtlich zuständigen unteren Naturschutzbehörde Aus-
nahmen vom Verbrennungsverbot genehmigen. Hierbei ist § 30 ThürNatG zu
berücksichtigen.

3 Instandhaltung von aus der landwirtschaftlichen 
Erzeugung genommenen Flächen

Zur Instandhaltung von aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genomme-
nen Flächen gelten unterschiedliche Vorgaben, je nachdem, ob es sich um
aus der Erzeugung genommene Acker- oder Dauergrünlandflächen handelt:

• Ackerflächen
Obligatorisch stillgelegte oder freiwillig aus der landwirtschaftlichen
Erzeugung genommene Ackerflächen sind zu begrünen oder es ist eine
Selbstbegrünung zuzulassen.
Der Aufwuchs ist zu zerkleinern und ganzflächig zu verteilen (Mulchen
oder Häckseln) oder zu mähen und das Mähgut abzufahren. 

• Dauergrünlandflächen
Auf nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Dauergrünlandflächen ist der
Aufwuchs mindestens einmal jährlich zu zerkleinern und ganzflächig zu
verteilen (Mulchen oder Häckseln) oder mindestens alle zwei Jahre zu
mähen und das Mähgut von der Fläche abzufahren.

Hinweis: Auf obligatorisch stillgelegten Flächen ist das Abfahren des Mähgutes nicht
erlaubt. 
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Aus besonderen Gründen des Natur- oder Umweltschutzes kann die örtlich
zuständige untere Naturschutzbehörde im Einvernehmen mit dem zuständi-
gen Landwirtschaftsamt jedoch Ausnahmen von diesen Vorschriften geneh-
migen.

Bei der Flächenbearbeitung von obligatorisch stillgelegten oder freiwillig aus
der landwirtschaftlichen Erzeugung genommenem Acker- und Dauergrün-
land müssen die Hauptbrut- und -aufzuchtzeiten von Wildtieren vom 1. April
bis 15. Juli berücksichtigt werden. In dieser Zeit dürfen diese Flächen deshalb
weder gemulcht noch gehäckselt oder gemäht werden. 

Sofern schädliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt nicht zu besorgen
sind, kann die örtlich zuständige untere Naturschutzbehörde im Einverneh-
men mit dem zuständigen Landwirtschaftsamt jedoch Ausnahmen genehmi-
gen. Der Antrag ist beim zuständigen Landwirtschaftsamt einzureichen.

Im Gegensatz zur obligatorischen Stilllegung, die auf den Zeitraum vom 
15. Januar bis 31. August beschränkt ist, gelten die Verpflichtungen zur Instand-
haltung von aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genommenen Flächen
grundsätzlich das ganze Kalenderjahr, jedoch nur so lange, wie die Fläche nicht
in Nutzung ist. Sobald eine freiwillig aus der landwirtschaftlichen Erzeugung
genommene Fläche wieder genutzt wird (bspw. Nutzung des Aufwuchses zu
Futterzwecken, Umbruch mit nachfolgender Ansaat zur Nutzung), gelten die
Anforderungen an die Instandhaltung für diese Flächen nicht mehr. In diesem
Fall ist dieses mindestens 3 Tage vor Aufnahme der Nutzung dem zuständigen
Landwirtschaftsamt schriftlich anzuzeigen, sofern die Aufnahme der Nutzung
innerhalb der Sperrfrist vom 01. April bis zum 15. Juli erfolgt.

4 Landschaftselemente

Landschaftselemente erfüllen wichtige Funktionen für den Umwelt- und
Naturschutz. Aus Sicht der Artenvielfalt haben sie in der Agrarlandschaft häu-
fig eine herausragende Bedeutung, indem sie besondere Lebensräume bie-
ten. Gleichzeitig stellen sie eine Bereicherung des Landschaftsbildes dar.

Es ist daher verboten, folgende Landschaftselemente ganz oder teilweise zu
beseitigen:
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• Hecken oder Knicks ab einer Länge von 20 Metern

Definition: Lineare Strukturelemente, die überwiegend mit Gehölzen
bewachsen sind.

• Baumreihen, die aus mindestens 5 Bäumen bestehen und eine Länge von
mindestens 50 Metern aufweisen 

Definition: Anpflanzungen von nicht landwirtschaftlich genutzten Bäu-
men in linearer Anordnung. Somit fallen landwirtschaftlich genutzte
Obstbäume und Schalenfrüchte nicht unter das Beseitigungsverbot.

• Feldgehölze mit einer Größe von mindestens 100 Quadratmetern bis
höchstens 2 000 Quadratmetern

Definition: Überwiegend mit gehölzartigen Pflanzen bewachsene Flächen,
die nicht der landwirtschaftlichen Erzeugung dienen; Flächen, für die eine
Beihilfe zur Aufforstung oder eine Aufforstungsprämie gewährt worden
ist, gelten nicht als Feldgehölze.

• Feuchtgebiete (siehe Glossar) mit einer Größe von höchstens 2 000
Quadratmetern

Definition: Biotope, die nach landesrechtlichen Vorschriften im Sinne des
§ 30 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG)
geschützt und über die Biotopkartierung erfasst sind.

• Einzelbäume, die nach landesrechtlichen Vorschriften als Naturdenkmale
im Sinne des § 28 des BNatschG geschützt sind.

Bei Feldgehölzen und Feuchtgebieten gilt die Obergrenze von 2 000 Qua-
dratmetern für jedes einzelne Element, d.h. auf einem Schlag können mehre-
re Elemente vorkommen, die für sich jeweils die Obergrenze einhalten.

Grundsätzlich gilt, dass das Beseitigungsverbot für die Landschaftselemente
keine Pflegeverpflichtung beinhaltet. Die ordnungsgemäße Pflege von Land-
schaftselementen ist keine Beseitigung. Die örtlich zuständige untere Natur-
schutzbehörde kann im Einvernehmen mit dem zuständigen Landwirt-
schaftsamt die Beseitigung eines Landschaftselementes genehmigen.

Landschaftselemente sind im Flächennachweis anzugeben.
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III Dauergrünlanderhaltung

1 Definition von Dauergrünland

Für die Anwendung der Regelung ist die nachfolgende Definition von Dauer-
grünland von entscheidender Bedeutung:

2 Regelungen zum Erhalt des Dauergrünlandes

Die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 verpflichtet die Mitgliedstaaten Dauer-
grünland zu erhalten. Diese Verpflichtung wird mit Hilfe eines mehrstufigen
Verfahrens umgesetzt.

In Deutschland gilt die Einhaltung dieser Verpflichtung auf Länderebene.
Jedes Bundesland hat jährlich auf der Grundlage der Anträge auf Direktzah-
lungen den Anteil des Dauergrünlands an der gesamten landwirtschaftlichen
Fläche zu ermitteln und der EU-Kommission mitzuteilen. Verglichen wird die-
ser jährlich neu ermittelte Wert mit einem Basiswert. Dieser errechnet sich
aus dem Anteil der Dauergrünlandflächen des Jahres 2005, die bereits im
Jahre 2003 Dauergrünland gewesen sind (zuzüglich solcher Flächen, die im
Antrag 2005 erstmals angegeben wurden und Dauergrünland sind) an der im
Jahr 2005 von den Antragstellern angegebenen landwirtschaftlichen Fläche.

Dauergrünland sind Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise
(Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen
genutzt werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge
des Betriebes sind (5-Jahres-Regelung). Hierzu zählt auch der ununterbroche-
ne Anbau von Klee, Kleegras, Luzerne, Gras und Klee-Luzerne-Gemischen
bzw. das Wechselgrünland. Durch die 5-Jahres-Regelung kann jährlich neues
Dauergrünland entstehen, indem ununterbrochen 5  Jahre Grünfutteranbau
auf der betreffenden Fläche betrieben wird.

Nicht zur Dauergrünlandfläche gehören alle Kulturen, die jährlich bearbeitet
werden. Somit sind alle einjährigen Kulturen wie Silomais ausgeschlossen.
Auch Flächen, auf denen Gräsersaatgut erzeugt wird, gehören nicht zum Dau-
ergrünland.
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Je nachdem, wie sich der aktuelle Dauergrünlandanteil im Vergleich zum
Basiswert verändert, gelten folgende Bestimmungen:

➤ Hat sich der jeweils aktuell ermittelte Dauergrünlandanteil gegenüber
dem Basiswert um weniger als 5 % verringert, ergibt sich keine Verpflich-
tung für den einzelnen Landwirt. Diese Marge wurde nach dem derzeiti-
gem Stand in Thüringen im Jahr 2005 nicht überschritten.

➤ Hat sich dagegen der jeweils aktuell ermittelte Dauergrünlandanteil
gegenüber dem Basiswert um mindestens 5 % verringert, ist das jeweili-
ge Land verpflichtet, eine Verordnung zu erlassen, nach der der Umbruch
von Dauergrünland einer vorherigen Genehmigung bedarf. In Thüringen
ist dies in der Thüringer Verordnung zur Umsetzung der Gemeinsamen
Agrarpolitik geregelt. Danach genehmigt das zuständige Landwirtschafts-
amt den Umbruch von Dauergrünland nach vorheriger Prüfung durch die
jeweils zuständigen Naturschutzbehörden.

➤ Hat sich der jeweils aktuell ermittelte Dauergrünlandanteil gegenüber
dem Basiswert
• um mehr als 8 % verringert, kann,
• um mehr als 10 % verringert, muss

das Land Direktzahlungsempfänger, die umgebrochenes Dauergrün-
land bewirtschaften, verpflichten, dieses wieder einzusäen oder auf
anderen Flächen Dauergrünland neu anzulegen.

Werden die Werte im Jahr 2006 oder später überschritten, sind die
Landwirte, welche in den vorhergehenden 24 Monaten Dauergrünland
umgebrochen haben, verpflichtet, das in diesem 24-Monatszeitraum
umgebrochene Dauergrünland wieder einzusäen oder neues Dauer-
grünland auf anderen Flächen anzulegen.

Ackerflächen, die im Rahmen von Agrarumweltprogrammen in Grün-
land umgewandelt und anschließend wieder zu Ackerland umgebrochen
wurden, sind von dieser Wiederansaatverpflichtung ausgenommen.

Für die Landwirte bedeutet dieses mehrstufige Verfahren, dass es für das Antrags-
jahr 2006 auf der Ebene des einzelnen landwirtschaftlichen Betriebes zunächst
keine Vorgaben zur Erhaltung des Dauergrünlands gibt. 
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Beispiel: Berechnung des Dauergrünlandanteils im Zeitablauf auf der Ebene
einer Region

Erläuterung:

– Im Referenzjahr 2003 beträgt der Anteil des Dauergrünlands 30 % (Basis-
wert). Zur Ermittlung dieses Anteils wird die landwirtschaftliche Fläche des
Jahres 2005 herangezogen. Dieser Basiswert ist in den Folgejahren jeweils mit
dem aktuellen Anteil zu vergleichen.

– In den Jahren 2005 und 2006 ist der Dauergrünlandanteil geringfügig zurück-
gegangen. Der Anteil hat sich aber nur um 1,7 % bzw. 4,3 % verringert. Folg-
lich hat das Land nichts zu veranlassen. Für den einzelnen Betrieb gelten
damit weiterhin keine Vorgaben.

Hinweis: Naturschutzrechtlich besonders geschützte Lebensraumtypen des Grünlan-
des der FFH-Richtlinie, Lebensräume der Arten, die unter die FFH- und Vogelschutz-
Richtlinie fallen, sowie weitere naturschutzrechtlich geschützte Flächen dürfen generell
nicht umgebrochen werden.

Jahr Dauergrünland

in ha

LF insgesamt

in ha

Anteil 
Dauergrünland

in %

Veränderung
des 
Dauergrünland-
anteils gegen-
über 2003

in %

2003 300 000 1 000 000 30,0 –

2005 295 000 1 000 000 29,5 -1,7

2006 280 000 975 000 28,7 -4,3

2007 270 000 970 000 27,8 -7,3

2008 250 000 960 000 26,0 -13,3



18

– Im Jahr 2007 wird ein Rückgang um 7,3 % festgestellt. Damit ist die Schwel-
le von 5 % überschritten. Das Land muss ein Genehmigungsverfahren für den
Dauergrünlandumbruch einführen. Zukünftig benötigen Landwirte in dieser
Region für den Umbruch von Dauergrünland eine Genehmigung.

– Im Jahr 2008 hat sich der Anteil des Dauergrünlands trotz des Genehmigungs-
verfahrens weiter verringert. Damit wären die Landwirte verpflichtet, die in
den vorhergehenden 24 Monaten Dauergrünland umgebrochen haben bzw.
solche Flächen bewirtschaften, das in diesem 24-Monatszeitraum umgebro-
chene Dauergrünland wieder einzusäen oder neues Dauergrünland auf ande-
ren Flächen anzulegen. 

IV Grundanforderungen an die Betriebsführung

1 Regelungen für den Bereich Vogelschutzrichtlinie
und FFH-Richtlinie

Verbote beziehen sich auf Maßnahmen, die im Rahmen der landwirtschaftli-
chen Tätigkeit (siehe Glossar) oder auf den landwirtschaftlichen Flächen
(siehe Glossar) ausgeführt werden. 

Die Grundanforderungen an die Betriebsführung leiten sich im Bereich
Naturschutz aus der Vogelschutzrichtlinie5 sowie der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie6 ab, von denen bestimmte Artikel7 Cross Compliance relevant
sind. Diese werden in Deutschland durch Bundes- und Landesrecht umge-
setzt8.

Pläne und Projekte, die ein FFH- oder Vogelschutzgebiet erheblich beein-
trächtigen könnten, sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung durch die
Genehmigungsbehörde auf ihre Verträglichkeit9 mit den Erhaltungszielen zu
überprüfen. Weder innerhalb noch außerhalb von FFH- und Vogelschutzge-
bieten dürfen Pläne oder Projekte ausgeführt werden, die die für ein solches
Gebiet festgelegten Erhaltungsziele erheblich beeinträchtigen könnten. Die

Betroffen sind alle Direktzahlungsempfänger
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Einhaltung ggf. erteilter Auflagen ist relevant für die anderweitigen Verpflich-
tungen; z. B. Auflagen der Baubehörde für Baumaßnahmen, die aus einer
Verträglichkeitsprüfung resultieren. Um diesen Sachverhalt zu klären, sind
bei einer Vor-Ort-Kontrolle für nach dem 1.1.2005 realisierte Projekte die
Genehmigungen vorzulegen. 

Ob z. B. bei einer Baugenehmigung zusätzlich eine FFH-Verträglichkeitsprü-
fung durchzuführen ist, entscheidet die für die Genehmigung jeweils zustän-
dige Behörde im Einzelfall. Beispiele für genehmigungspflichtige Pläne und
Projekte, die grundsätzlich einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen:

– Errichtung von Bauwerken,
– geländeverändernde Maßnahmen(Aufschüttungen, Abtragungen, Zuschüt-

tungen),
– Veränderungen des Wasserhaushaltes (Entwässerung).

1.1 Vogelschutzrichtlinie

1.1.1 Allgemeine Regelung

Die EU-Mitgliedstaaten sind zur Erhaltung und Wiederherstellung von
Lebensräumen für alle europäischen wildlebenden Vogelarten in oder außer-
halb von Schutzgebieten verpflichtet10. Konkrete Rechtspflichten ergeben
sich für landwirtschaftliche Betriebe insbesondere aus:

– dem Beseitigungsverbot bestimmter Landschaftselemente11

– dem gesetzlichen Biotopschutz12

– den Vorgaben der Eingriffsregelung13

– den Vorgaben des Artenschutzes. D. h. Nist-, Brut, Wohn- und Zuflucht-
stätten der europäischen Vogelarten dürfen ohne gesonderte Ausnahme-
genehmigung weder beseitigt noch beschädigt werden14

Ordnungsgemäß durchgeführte Pflegemaßnahmen, durch die geschützte
Lebensräume dauerhaft erhalten bleiben, sind zulässig.

In der Regel ist davon auszugehen, dass für die Erhaltung der Lebensräume
der europäischen wildlebenden Vogelarten Hecken oder Knicks, Baumreihen,
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Feldgehölze, Feuchtgebiete (siehe Glossar) und Einzelbäume von besonderer
Bedeutung sind, wie sie in Kapitel II Nr. 4 definiert werden. Darüber hinaus-
gehende landesrechtliche Verbote der Zerstörung oder erheblichen Beein-
trächtigung von Landschaftselementen bleiben gleichwohl zu beachten.

1.1.2 Besonderheiten für Schutzgebiete15

Zum Erhalt der durch die Vogelschutzrichtlinie geschützten Vogelarten müs-
sen die Mitgliedstaaten, in Deutschland die Bundesländer, die zahlen- und
flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Vogelschutzgebieten erklären. In die-
sen sind zusätzliche Regelungen zu beachten, wenn diese beispielsweise in
Form einer Schutzgebietsverordnung oder einer Einzelanordnung (siehe
Glossar) erlassen wurden. 

Solche zusätzlichen Regelungen können beispielsweise 
– den Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz,
– den Mahdzeitpunkt,
– das Umbruchverbot von Grünlandflächen,
– die Veränderung des Wasserhaushaltes, vor allem in Feuchtgebieten, oder
– die Unterhaltung von Gewässern
betreffen. 

Nähere Informationen sind bei der zuständigen Naturschutzbehörde des
Landes erhältlich.

1.1.3 Jagd- und Fangverbote16

Es ist verboten, den wild lebenden Vögeln europäischer Arten nachzustellen,
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten sowie ihre Nester und Eier zu
beschädigen, zu zerstören oder zu entfernen. Des Weiteren ist es weder
erlaubt, deren Eier zu besitzen noch zu sammeln, selbst wenn sie leer sind,
und die wild lebenden Vögel europäischer Arten zu stören (d. h. Maßnahmen
mit dem Ziel der Störung ohne Ausnahmegenehmigung durchzuführen).

Diese Verbote gelten in der Landwirtschaft uneingeschränkt nur für alle
absichtlich durchgeführten Handlungen. Werden dagegen im Rahmen der
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ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung
Tiere, einschließlich ihrer Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten und Pflan-
zen der besonders geschützten Arten, unabsichtlich beeinträchtigt, stellt dies
keinen Verstoß dar17. Das Gleiche gilt bei der Verwertung so gewonnener
Erzeugnisse und bei der Ausführung einer genehmigten Maßnahme.

Soweit es sich um Vogelarten handelt, die in Deutschland dem Jagdrecht
unterliegen (z. B. heimische Greifvögel wie Habicht oder Bussard, aber auch
viele Enten-, Gänse- und  Taubenarten), sind die Fang- und Tötungsverbote
im Jagdrecht geregelt (z.B. Bundes- und Landesjagdgesetze, Verordnungen
über die Jagdzeiten des Bundes und der Länder).

Die Tötung zur Schadensabwehr ist nur gestattet, sofern sie unter Beachtung
jagdrechtlicher Bestimmungen – oder bei speziellen Landesregelungen (z. B.
Rabenvogel-Verordnung) in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung –
erlaubt ist.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Verstöße gegen nationale Vorschrif-
ten des Naturschutz- oder des Jagdrechts – je nach Fallgestaltung – zudem
Straftaten sein können.

1.1.4 Jagdgenehmigung18

In Übereinstimmung mit der Vogelschutzrichtlinie dürfen die Mitgliedstaaten
nur bestimmte Vogelarten zur Jagd freigeben. Die speziellen Reglungen zur
Jagd von europäischen wild lebenden Vogelarten sind in den entsprechenden
Paragraphen der Jagdgesetze des Bundes und der Länder sowie in den jewei-
ligen Verordnungen über die Jagdzeiten umgesetzt worden. Nähere Auskünf-
te erteilt die zuständige Jagdbehörde.

Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass in Deutschland Landwirte nur dann
auf ihren landwirtschaftlichen Flächen jagen dürfen, wenn sie dort Inhaber
eines Eigenjagdreviers oder Jagdpächter sind oder dort die Jagderlaubnis des
Pächters haben.
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1.1.5 Jagdmethoden19

Mittel, Einrichtungen oder Methoden, mit denen Vögel in Mengen oder wahl-
los gefangen oder getötet werden oder die gebietsweise das Verschwinden
einer Vogelart nach sich ziehen können sowie jegliche Verfolgung aus
bestimmten Beförderungsmitteln heraus, sind verboten20.

1.2 FFH-Richtlinie

1.2.1 Besonderheiten für Schutzgebiete 

Die Mitgliedstaaten müssen die nötigen Erhaltungsmaßnahmen für die in
den FFH-Gebieten vorkommenden Lebensraumtypen und Arten festlegen
und geeignete rechtliche, administrative oder vertragliche Maßnahmen
ergreifen, um die Erhaltungsziele zu erreichen21. Die Bundesländer setzen
diese Regelung in den Landesnaturschutzgesetzen in Landesrecht um22. Die
Richtlinie verlangt geeignete Maßnahmen, um in den Schutzgebieten die Ver-
schlechterung der natürlichen Lebensräume und Habitate der Arten sowie
Störungen der relevanten Arten zu vermeiden23.

Soweit Flächen in einem FFH- oder in einem Vogelschutzgebiet bewirtschaf-
tet werden, ergeben sich nur dann zusätzliche Bewirtschaftungsvorgaben
oder -auflagen, wenn verbindliche Vorschriften in Form einer Schutzgebiets-
verordnung, einer Einzelanordnung oder in einer diese ersetzenden vertragli-
chen Vereinbarung (siehe Glossar) festgelegt wurden. Im Übrigen dürfen
Lebensraumtypen und Habitate nicht erheblich beeinträchtigt werden. 

1.2.2 Geschützte Pflanzenarten24

Die in Anhang IV der FFH-Richtlinie genannten Pflanzenarten sind streng
geschützt und dürfen nicht absichtlich gepflückt, gesammelt, abgeschnitten,
ausgegraben oder vernichtet werden. Besitz, Transport, Handel oder Aus-
tausch und Angebot zum Verkauf oder zum Austausch von aus der Natur
entnommenen Exemplaren dieser Pflanzenarten sind grundsätzlich verbo-
ten. Die Verbote gelten für alle Lebensstadien dieser besonders geschützten
Pflanzen25. 
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Diese Regelung hat für den Betrieb nur Bedeutung, wenn die geschützten
Pflanzen auf seinen landwirtschaftlichen Flächen vorkommen. Wenn dies der
Fall ist, kann in der Regel die bisherige Nutzung fortgeführt werden. Sofern
sich zum Erhalt dieser Pflanzen Konsequenzen für die Bewirtschaftung erge-
ben, wird die zuständige Behörde dies mitteilen und geeignete Maßnahmen
vereinbaren oder anordnen26.

1.2.3 Jagdgenehmigung und Jagdmethoden27

Eine Nutzung der in der FFH-Richtlinie genannten Fang- und Tötungsgeräte
sowie Transportmittel zum Fangen oder Töten bestimmter Tierarten28 ist ver-
boten.

1.2.4 Ansiedlung nichtheimischer Pflanzenarten29

Die ungenehmigte, absichtliche Ansiedlung nichtheimischer Arten in der
Natur ist verboten. 

Diese Regelung schränkt den Anbau von Pflanzen zur landwirtschaftlichen
Produktion, die im „Gemeinsamen Sortenkatalog für Gemüsearten“ und im
„Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten“ in der
jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind, nicht ein30.

2 Grundwasserrichtlinie

Die Richtlinie31 wurde in Deutschland durch die Grundwasserverordnung32

umgesetzt. Sie verbietet bzw. begrenzt für bestimmte gefährliche Stoffe die
direkten (z. B. über Leitungen oder Sickerschächte) und indirekten Ableitun-
gen durch den Boden ins Grundwasser. Von den dort genannten Stoffen wer-
den in landwirtschaftlichen Betrieben in der Regel Mineralölprodukte und
bestimmte chemische Pflanzenschutzmittelwirkstoffe eingesetzt. Auf dem

Betroffen sind alle Direktzahlungsempfänger
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landwirtschaftlichen Betrieb sind diese Stoffe so zu lagern und zu handha-
ben, dass Ableitungen ins Grundwasser nicht stattfinden. 

Die ordnungsgemäße Düngung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
stellt keinen Verstoß gegen die Bestimmungen der Grundwasserrichtlinie dar.
Anforderungen an die ordnungsgemäße Lagerung und den Umgang mit
Gülle, Jauche und Silagesickersäften sind im Abschnitt Kapitel IV, Nr. 4.2)
beschrieben.

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die Anforderungen der
Thüringer Anlagenverordnung (ThürVAwS) zu beachten. 

Die grundlegenden Anforderungen beim Umgang mit Kraftstoffen, Heizöl,
Schmieröl und Pflanzenschutzmitteln usw. lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:
– Anlagen müssen so beschaffen sein und betrieben werden, dass wasser-

gefährdende Stoffe nicht austreten können. Sie müssen dicht, standsicher
und gegen die zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemi-
schen Einflüsse hinreichend widerstandsfähig sein.

– Austretende wassergefährdende Stoffe müssen schnell und zuverlässig
erkannt, zurückgehalten sowie ordnungsgemäß und schadlos verwertet
oder beseitigt werden. Auffangräume dürfen keine Abläufe haben und
müssen dicht und beständig sein.

– Der Betreiber ist verpflichtet, die Dichtheit der Lageranlage und die Funk-
tionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen ständig zu überwachen. Bei
Anlagen mit einem höheren Gefährdungspotential zählt es zu seinen
Pflichten, einen Fachbetrieb mit dem Bau und der Wartung der Anlage zu
beauftragen und die Anlage unaufgefordert durch Sachverständige über-
prüfen zu lassen. 

2.1 Abfüllen von Kraftstoffen (Eigenverbrauchstankstellen)

Die materiellen Anforderungen an Abfüllanlagen für Tankstellen bzw. Eigen-
verbrauchstankstellen sind in der Anlage 1 zur ThürVAwS festgelegt.
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2.2 Anzeigepflicht

Nach  § 54 Thüringer Wassergesetz sind Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen bei der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Dies
betrifft insbesondere: 
– alle unterirdischen Anlagen
– oberirdische Anlagen zur Lagerung von Dieselkraftstoff und Heizöl mit

mehr als 1 000 Liter Volumen
– oberirdische Anlagen zur Lagerung von Stoffen der Wassergefährdungs-

klasse (WKG) 3, wie z. B. Altöl oder PSM mit mehr als 100 Liter Volumen

Ausnahmen von der Anzeigepflicht sind im § 27 ThürVAwS geregelt. Auch
nicht anzeigepflichtige Anlagen müssen die Anforderungen der Thüringer
Anlagenverordnung erfüllen.

2.3 Fachbetriebspflicht 

Anlagen zum Umgang mit den oben genannten Stoffen dürfen nur von Fach-
betrieben nach § 19 l Wasserhaushaltsgesetz (WHG) eingebaut werden.
Davon ausgenommen sind insbesondere Anlagen zum Umgang mit Heizöl
und Diesel bis 1000 Liter sowie Altöl bis 100 Liter. 

2.4 Sachverständigenprüfung 

Die Überprüfung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
ist in § 23 ThürVAwS geregelt. Danach sind alle unterirdischen Anlagen prüf-
pflichtig, des Weiteren die oberirdischen Anlagen für feste, flüssige und gas-
förmige Stoffe abhängig von Ihrer Gefährdungsstufe. 
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3 Klärschlammrichtlinie

Die Regelungen dieser Richtlinie sind in Deutschland mit der Klärschlamm-
verordnung33 umgesetzt.

Nach dieser Verordnung ist das Aufbringen von Rohschlamm oder Schlamm
aus anderen Abwasserbehandlungsanlagen als zur Behandlung von Haus-
haltsabwässern, kommunalen Abwässern oder Abwässern mit ähnlich gerin-
ger Schadstoffbelastung auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten
Böden verboten.34

Von den landwirtschaftlichen Betrieben sind im Wesentlichen die nachfolgen-
den Bestimmungen zu beachten:

3.1 Grundlagen der Aufbringung

Nach der Klärschlammverordnung muss der Klärschlammabgeber oder ein
beauftragter Dritter die Ausbringung zwei Wochen zuvor dem zuständigen
Landwirtschaftsamt mit einem Lieferschein anzeigen. Der Klärschlammab-
nehmer (Landwirt) hat die Ausbringung, wie im Lieferschein angegeben, zu
bestätigen.

Die Aufbringung von Klärschlamm ist nach Art, Menge und Zeit auf den
Nährstoffbedarf der Pflanzen unter Berücksichtigung der im Boden verfügba-
ren Nährstoffe und organischen Substanz sowie der Standort- und Anbaube-
dingungen auszurichten. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Dünge-
mittelrechts für das Aufbringen von Klärschlamm entsprechend. Das bedeu-
tet, dass die im Klärschlamm vorhandenen Pflanzennährstoffe somit bei der
Düngebedarfsermittlung zu berücksichtigen sind und im Nährstoffvergleich
– soweit vorgeschrieben – anzugeben und aufzuzeichnen sind.35 Die Auf-
zeichnungen sind nach den düngemittelrechtlichen Vorschriften aufzube-
wahren.

Betroffen sind Direktzahlungsempfänger, 
in deren Betrieb Klärschlamm ausgebracht wird
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Klärschlamm darf nur aufgebracht werden, wenn der Boden auf den pH-Wert,
den Gehalt an pflanzenverfügbarem Phosphat, Kalium und Magnesium
untersucht worden ist.36

3.2 Anwendungsge- und -verbote

• Das Aufbringen von Klärschlamm auf Gemüse- und Obstanbauflächen ist
verboten. Auf Ackerflächen, die auch zum Anbau von Feldgemüse genutzt
werden, ist im Jahr der Aufbringung des Klärschlammes und dem darauf
folgenden Jahr der Anbau von Feldgemüse verboten.37

• Auf Ackerflächen, die zum Anbau von Feldfutter oder zum Anbau von
Zuckerrüben, soweit das Zuckerrübenblatt verfüttert wird, genutzt wer-
den, ist eine Klärschlammaufbringung nur vor der Aussaat mit anschlie-
ßender tiefwendender Einarbeitung zulässig. Beim Anbau von Silo- oder
Grünmais ist der Klärschlamm vor der Saat in den Boden einzuarbeiten.38

• Das Aufbringen von Klärschlamm auf Dauergrünland ist verboten.39

• Das Aufbringen von Klärschlamm auf forstwirtschaftlich genutzte Böden
ist verboten.40

• Das Aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch
genutzte Böden in Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen, National-
parks, geschützten Landschaftsbestandteilen und Flächen nach § 30 des
BNatschG ist verboten. Ausnahmen hiervon sind möglich, wenn die
zuständige Behörde im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutz-
behörde im Einzelfall eine Genehmigung erteilt hat.41

• Das Aufbringen von Klärschlamm auf Böden in Zone I und II von Wasser-
schutzgebieten sowie auf Böden im Bereich der Uferrandstreifen bis zu
einer Breite von 10 Metern ist verboten. Weitergehende Regelungen für
Wasserschutzgebiete nach wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unbe-
rührt.42

• Klärschlamm darf auf oder in der Nähe der Aufbringungsfläche nur gela-
gert werden, soweit dies für die Aufbringung erforderlich ist.43



28

Für die Einhaltung nachfolgender Bestimmungen sind Direktzahlungsempfänger
dann verantwortlich, wenn sie selbst Klärschlamm auf ihren Flächen aufbringen44.
Beauftragt der Landwirt einen Dritten mit der Aufbringung, muss er bei dessen Aus-
wahl und Überwachung die erforderliche Sorgfalt walten lassen, um die Einhaltung
der nachfolgenden Bestimmungen zu gewährleisten: 

• Das Aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutz-
te Böden ist verboten, wenn sich aus den Bodenuntersuchungen nach § 3 Abs. 2
oder 3 ergibt, dass die Gehalte der in § 4 Abs. 8 genannten Schwermetalle min-
destens einen der dort genannten Werte übersteigen.

• Das Aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutz-
te Böden ist auch verboten, sofern für diese Böden ein Zielwert von pH 5 oder
kleiner im Rahmen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung angestrebt oder ein pH-
Wert von 5 oder kleiner bei der Untersuchung nach § 3 Abs. 4 festgestellt wird. 

• Das Aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutz-
te Böden ist außerdem verboten, wenn sich aus den Klärschlammuntersuchun-
gen nach § 3 Abs. 6 ergibt, dass die Gehalte der in § 4 Abs. 10 genannten orga-
nisch-persistenten Schadstoffe mindestens einen der dort genannten Werte
übersteigen oder der Gehalt der in § 4 Abs. 11 genannten Summe der halogenor-
ganischen Verbindungen überschritten wird.

• Das Aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutz-
te Böden ist ebenfalls verboten, wenn sich aus Klärschlammuntersuchungen
nach § 3 Abs. 5 ergibt, dass die Gehalte der in § 4 Abs. 12 aufgeführten Schwer-
metalle mindestens einen der dort genannten Werte übersteigen. 

• Bei der Herstellung von Gemischen unter Verwendung von Klärschlamm sind die
Regelungen des § 4 Abs. 13 einzuhalten.

• Innerhalb von drei Jahren dürfen nicht mehr als 5 Tonnen Trockenmasse an Klär-
schlamm je Hektar aufgebracht werden. Bei Klärschlammkomposten dürfen
innerhalb von 3 Jahren bis zu 10 Tonnen Trockenmasse je Hektar aufgebracht
werden, wenn die Schadstoffgehalte im Klärschlammkompost die Hälfte der
gemäß § 4 Abs. 12 zulässigen Schwermetallgehalte und die Hälfte der gemäß § 4
Abs. 10 zulässigen Gehalte an organischen Schadstoffen nicht überschreiten.
Diese jeweils maximal zulässigen Aufbringungsmengen an Klärschlamm und
Klärschlammkomposten sind aufgrund des limitierenden Faktors Phosphatge-
halt im Einzelfall auf die Mengen zu reduzieren, die zur Deckung des Nährstoff-
bedarfs der Pflanzen unter Berücksichtigung der im Boden verfügbaren Nährstof-
fe erforderlich sind (vergleiche § 3 Abs. 1).
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4 Nitratrichtlinie

Die Regelungen dieser Richtlinie sind in Deutschland durch die Düngever-
ordnung des Bundes und die Thüringer Anlagenverordnung (ThürVAwS)
über Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle,
Festmist, Silagesickersäften (JGS-Anlagen) umgesetzt worden.

In Thüringen gelten derzeit für die Ausbringung von Düngemitteln zusätzlich
die Regelungen des § 78 Abs. 2 und 3 Thüringer Wassergesetz (ThürWG),
wonach in jedem Fall ein Mindestabstand zu den Gewässern einzuhalten ist.
Dieser Mindestabstand beträgt 10 m bei Gewässern 1. Ordnung bzw. 5 m bei
Gewässern 2. Ordnung. Der Abstand wird ab der Böschungsoberkante des
Gewässerprofils (siehe Bild) gemessen. 

Betroffen sind alle Direktzahlungsempfänger, 
in deren Betrieb stickstoffhaltige Düngemittel angewendet werden.

• Im Falle der Aufbringung eines Gemisches unter Verwendung von Klärschlamm
bezieht sich die zulässige Aufbringungsmenge auf den eingesetzten Klär-
schlamm und nicht auf das Gemisch. Der Anteil an Klärschlamm muss dabei
vom Anlieferer nachgewiesen und dem Anwender bekannt gemacht werden.
Unabhängig davon gelten auch die Bestimmungen des § 4 Abs. 13 Satz 2.

Uferbereich
5 bzw. 10 m

Uferbereich
5 bzw. 10 m
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4.1 Vorgaben für die Düngung mit stickstoffhaltigen 
Düngemitteln

In Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie ergeben sich aus der Düngeverordnung
ab 2006 folgende Anforderungen an die Anwendung von Düngemitteln und
anderen Stoffen mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff (mehr als 1,5 %
Gesamtstickstoff in der Trockenmasse):

– Vor der Ausbringung von organischen Düngemitteln oder organisch-
mineralischen Düngemitteln ist der Gehalt an Gesamtstickstoff, bei
Gülle zusätzlich der Gehalt an Ammoniumstickstoff zu ermitteln.
Wenn diese Gehalte nicht aufgrund der Kennzeichnung bekannt sind,
sind sie entweder auf Grundlage von Daten der Thüringer Landesan-
stalt für Landwirtschaft  zu ermitteln oder durch wissenschaftlich aner-
kannte Untersuchungen festzustellen.45

– Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff dürfen nur ausge-
bracht werden, wenn der Boden aufnahmefähig ist. Dies bedeutet, dass
auf überschwemmten, wassergesättigten, durchgängig höher als 5 cm
mit Schnee bedeckten oder gefrorenen und im Laufe des Tages nicht
oberflächig auftauenden Böden solche Düngemittel nicht ausgebracht
werden dürfen. Ausnahmen für das Aufbringen auf gefrorene Böden
können vom zuständigen Landwirtschaftsamt genehmigt werden.46

– Neu geregelt ist die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichem
Stickstoffgehalt auf stark geneigten Ackerflächen. Stark geneigte
Ackerflächen sind solche, die innerhalb eines Abstands von 20 m zu
Gewässern eine durchschnittliche Hangneigung von mehr als 10 %
zum Gewässer aufweisen. 

– Innerhalb des Abstands von 10 m bis 20 m bis zur Böschungsober-
kante gilt:

– Auf unbestellten Ackerflächen sind die Düngemittel sofort einzuarbei-
ten.

– Auf bestellten Ackerflächen sind folgende Bedingungen einzuhalten:
– Die Fläche muss mit Mulch- oder Direktsaat bestellt worden sein.
– Bei Reihenkulturen (Reihenabstand mehr als 45 cm) sind diese

Düngemittel sofort einzuarbeiten, sofern keine entwickelte
Untersaat vorhanden ist.

– Bei allen anderen Kulturen muss eine hinreichende Bestands-
entwicklung vorliegen.
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– Für die Ausbringung von Festmist – außer Geflügelkot – auf stark
geneigten Flächen gelten innerhalb des Abstands von 20 m zum
Gewässer folgende Vorgaben: 
– Auf unbestellten Ackerflächen ist der Festmist sofort einzuarbeiten.
– Auf bestellten Ackerflächen sind folgende Bedingungen einzuhalten:

– Die Fläche muss mit Mulch- oder Direktsaat bestellt worden sein.
– Bei Reihenkulturen (Reihenabstand mehr als 45 cm) ist der

Festmist sofort einzuarbeiten, sofern keine entwickelte Unter-
saat vorhanden ist.

– Bei allen anderen Kulturen muss eine hinreichende Bestands-
entwicklung vorliegen.47

– Auf Ackerland dürfen Gülle, Jauche und sonstige flüssige organische
sowie organisch-mineralische Düngemittel mit wesentlichen Gehalten
an verfügbarem Stickstoff oder Geflügelkot nach Ernte der letzten
Hauptfrucht vor dem Winter nur zu im gleichen Jahr angebauten Fol-
gekulturen einschließlich Zwischenfrüchten bis in Höhe des aktuellen
Düngebedarfs an Stickstoff der Kultur oder als Ausgleichsdüngung zu
auf dem Feld verbliebenem Getreidestroh aufgebracht werden. Insge-
samt darf jedoch nicht mehr als 80 kg Gesamtstickstoff oder 40 kg
Ammoniumstickstoff je Hektar angewendet werden.48

– Düngemittel mit wesentlichem Stickstoffgehalt, ausgenommen Fest-
mist ohne Geflügelkot, dürfen
– auf Ackerland vom 1. November bis 31. Januar
– auf Grünland vom 15. November bis 31. Januar
– nicht aufgebracht werden. Die zuständige Behörde kann für die

zeitliche Begrenzung andere Zeiten, ggf. mit weiteren Auflagen zur
Ausbringung, genehmigen.49

– Im Durchschnitt des Betriebes dürfen auf Acker- und Grünlandflächen
pro Hektar nicht mehr als 170 kg Stickstoff aus Wirtschaftsdüngern
tierischer Herkunft ausgebracht werden. Der Stickstoffanfall aus der
Weidehaltung ist anzurechnen.50

– Bringt ein Betrieb mehr als 50 kg Stickstoff je Hektar und Jahr auf einer
Fläche aus, hat er den Düngebedarf der Kultur festzustellen. Dazu ist
der Stickstoffgehalt des Bodens, außer auf Dauergrünlandflächen,
mindestens jährlich auf jedem Schlag durch Bodenuntersuchungen zu
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ermitteln. Alternativ können auch veröffentlichte Untersuchungser-
gebnisse vergleichbarer Standorte oder länderspezifische Beratungs-
empfehlungen genutzt werden.51

– Der Betriebsinhaber hat spätestens bis zum 31. März für die Stickstoff-
anwendung im Vorjahr einen Nährstoffvergleich von Zufuhr und
Abfuhr (Bilanz) als Flächenbilanz oder aggregierte Einzelschlagbilanz
für den Betrieb zu erstellen und aufzuzeichnen.52

Ausgenommen hiervon sind
– Flächen, auf denen nur Zierpflanzen angebaut werden, Baum-

schul-, Rebschul- und Baumobstflächen sowie nicht im Ertrag ste-
hende Dauerkulturflächen des Wein- und Obstbaus,

– Flächen mit ausschließlicher Weidehaltung bei einem jährlichen
Stickstoffanfall an Wirtschaftsdüngern von bis zu 100 kg je Hektar,
wenn keine zusätzliche Stickstoffdüngung erfolgt,

– Betriebe, die auf keinem Schlag mehr als 50 kg Gesamtstickstoff
düngen,

– Betriebe mit einem Nährstoffanfall aus Wirtschaftsdüngern unter
500 kg Stickstoff  je Betrieb und weniger als 10 ha landwirtschaft-
lich genutzter Fläche (abzüglich der unter dem 1. Anstrich genann-
ten Flächen) sowie höchstens einem Hektar Gemüse, Hopfen oder
Erdbeeren.

Die Bilanzen sind nach Vorgabe der Düngeverordnung zu erstellen.53

Muster finden sich im Anhang dieser Broschüre.

4.2 Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von
Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften 

Die wesentlichen Anforderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

– Anlagen für das Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesik-
kersäften einschließlich deren Sammel-, Um- und Abfülleinrichtungen
müssen bei den zu erwartenden Beanspruchungen standsicher und
dauerhaft dicht sein.
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– Ein Ab- bzw. Überlaufen des Lagergutes, dessen Eindringen in das
Grundwasser, in oberirdische Gewässer und in die Kanalisation muss
zuverlässig verhindert werden.

– Ortsfeste Anlagen zum Lagern von Festmist sind mit einer dichten
und wasserundurchlässigen Bodenplatte zu versehen. Zur ordnungs-
gemäßen Ableitung der Jauche ist die Bodenplatte seitlich einzufassen
und gegen das Eindringen von Oberflächenwasser aus dem umgeben-
den Gelände zu schützen.

– Sofern eine Ableitung der Jauche in eine vorhandene Jauche- oder Gül-
legrube nicht möglich ist, ist eine gesonderte Sammeleinrichtung vor-
zusehen.

– Das Fassungsvermögen der Behälter zur Lagerung von Jauche und
Gülle muss größer sein, als die erforderliche Kapazität während des
längsten Zeitraumes, in dem das Ausbringen auf landwirtschaftliche
Flächen verboten ist. Für Thüringen wird dazu in der ThürVAwS eine
Mindestlagerkapazität von 180 Tagen vorgeschrieben (§ 4 i. V. mit
Anlage 2).
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5 Regelungen zur Tierkennzeichnung und 
-registrierung

Es gelten:

➤ für Halter von Schweinen:
Tierkennzeichnungs- und Registrierungsrichtlinie54;

➤ für Halter von Rindern:
Tierkennzeichnungs- und Registrierungsrichtlinie55;

Verordnung zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über
die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen56;

Durchführungsverordnung zur Verordnung zur Kennzeichnung und Regi-
strierung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und
Rindfleischerzeugnissen57;

➤ für Halter von Schafen und Ziegen:
Verordnung zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Zie-
gen.58

Detaillierte Durchführungsbestimmungen zur Kennzeichnung und Registrie-
rung von Tieren der betreffenden Tierart zu den genannten Artikeln der ange-
führten EG-Vorschriften (Rechtsakten) finden sich grundsätzlich in der natio-
nalen Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im
Viehverkehr59. Auf die Vorbemerkung zum Kapitel „Schafe und Ziegen“ wird
besonders hingewiesen.

Betroffen sind Direktzahlungsempfänger, die Halter von Rindern 
einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffeln, Schweinen, 

Schafen und Ziegen sind
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5.1 Registrierung von Betrieben mit Rindern, Schweinen,
Schafen und Ziegen60

Jeder Halter von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen ist verpflichtet, sei-
nen Betrieb spätestens bei Beginn der Tätigkeit beim zuständigen Veterinär-
und Lebensmittelüberwachungs-amt oder Landwirtschaftsamt unter Angabe
seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt
gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes, bezogen auf die
jeweilige Tierart, anzuzeigen. Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen.

Dem Tierhalter wird dann vom Landwirtschaftsamt, das in Thüringen die
Betriebsregistrierung durchführt (Anlage 2),  eine zwölfstellige Registrier-
nummer zugeteilt, die aus der für die Gemeinde des Betriebes vorgesehenen
amtlichen Schlüsselnummer nach dem Gemeindeschlüsselverzeichnis
(8 Stellen) und einer vierstelligen Betriebsnummer gebildet wird.

5.2 Kennzeichnung und Registrierung von Tieren

Jeder Halter von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen muss Ohrmarken
unter Angabe des voraussichtlichen jährlichen Bedarfs bei den zuständigen
Behörden oder den durch die zuständigen Behörden beauftragten Stellen
(Regionalstellen siehe Anlage 3) beantragen, die dann von dort ausgegeben
werden.

5.2.1 Rinder

5.2.1.1 Ohrmarken61

Jeder Tierhalter ist dafür verantwortlich, dass alle im Betrieb gehaltenen Rin-
der durch 2 identische Ohrmarken in beiden Ohren zu identifizieren sind.
Dies gilt für Rinder, die nach dem 31. Dezember 1997 geboren sind. 

Kälber sind innerhalb von 7 Tagen nach der Geburt mit 2 identischen Ohr-
marken in beiden Ohren zu kennzeichnen. 
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Rinder, die aus einem Drittland eingeführt werden, sind durch den Tierhalter
des Bestimmungsbetriebes innerhalb von 7 Tagen nach dem Einstellen in
den Betrieb mit 2 identischen Ohrmarken zu kennzeichnen. 

Die Kennzeichnung von Rindern, die aus anderen EU-Mitgliedstaaten nach
Deutschland verbracht werden, steht der Kennzeichnung in Deutschland
gleich; diese Tiere brauchen nicht erneut gekennzeichnet zu werden.

Bei Verlust oder Unlesbarkeit einer oder beider Ohrmarken ist der Tierhalter
verpflichtet, bei der Regionalstelle eine Ersatzohrmarke mit denselben Anga-
ben, die sich auf der verlorenen oder unlesbar gewordenen Ohrmarke befan-
den, zu beantragen und das Rind unverzüglich erneut zu kennzeichnen. 

5.2.1.2 Rinderpass62

Der Rinderpass wird für nach dem 30. Juni 1998 in Deutschland geborene, für
aus anderen EU-Mitgliedstaaten verbrachte oder aus Drittländern eingeführ-
te Rinder, ausgenommen Schlachtrinder, ausgestellt. In den Pass werden alle
Angaben aus dem Rinderpass des anderen EU-Mitgliedstaates oder des
Drittlandes übertragen. Begleitpapiere, die von der zuständigen Behörde
oder der beauftragten Stelle für Rinder ausgestellt wurden, die in der Zeit
vom 28. Oktober 1995 bis 30. Juni 1998 geboren wurden, stehen dem Rinder-
pass gleich.

Zur Ausstellung eines Rinderpasses muss der Rinderhalter der Regionalstel-
le unverzüglich nach Kennzeichnung des Rindes seinen Namen, die
Anschrift, die Registriernummer seines Betriebes sowie die verwendete Ohr-
markennummer und

– im Falle eines im Inland geborenen Rindes dessen Geburtsdatum, das
Geschlecht, die Rasse und die Ohrmarkennummer des Muttertieres
oder 

– im Falle eines aus einem Drittland eingeführten Rindes das betreffen-
de Drittland, aus dem das Tier eingeführt wurde, das Geburtsdatum,
das Geschlecht, die Rasse, das Ursprungsland sowie die ursprüngli-
che Kennzeichnung des Tieres

mitteilen.
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Für Rinder, die aus EU-Mitgliedstaaten in den Bestand verbracht werden,
muss der Tierhalter umgehend einen deutschen Rinderpass bei der Regional-
stelle beantragen. Dazu muss das das Rind begleitende Dokument vorgelegt
werden.

Im Rinderpass bestätigt der Tierhalter:
– die Tierdaten durch Unterschrift unter Angabe von Ort und Datum

nach Erhalt des Passes,
– im Falle des Zugangs eines Tieres in seinen Bestand, die Übernahme

eines Rindes durch Unterschrift unter Angabe von Ort, Datum und
Registriernummer seines Betriebes,

– im Falle des Abgangs eines Tieres aus dem Bestand, Datum der
Schlachtung, Verendung oder Tötung.

Der Tierhalter hat auch dafür Sorge zu tragen, dass der Rinderpass das Rind
bei jedem Verbringen aus einem Bestand stets begleitet und die Übernahme-
daten unverzüglich ergänzt werden.

Sofern das Rind geschlachtet wird, obliegt diese Pflicht dem Schlachthofbe-
treiber als Tierhalter. Im Falle einer Hausschlachtung muss der Rinderpass
ebenfalls an die zuständige Behörde oder die Regionalstelle zurückgesandt
werden.

Nach einer Verendung oder Tötung eines Rindes hat der letzte Tierhalter den
Rinderpass der Untersuchungseinrichtung oder der Tierkörperbeseitigungs-
anstalt bei der Übergabe des Tierkörpers zu übergeben.

Der Verlust eines Rinderpasses ist der Regionalstelle unverzüglich anzuzei-
gen. Diese stellt daraufhin einen Ersatzpass aus.

5.2.1.3 Bestandsregister63

Jeder Tierhalter muss ein Bestandsregister führen, in das folgende Angaben
für jedes im Betrieb vorhandene Rind einzutragen sind:
– die Ohrmarkennummer,
– das Geburtsdatum,
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– das Geschlecht,
– die Rasse,
– die Ohrmarkennummer des Muttertieres von ab dem 1. Januar 1998 gebo-

renen Rindern und von vor dem 1. Januar 1998 geborenen Rindern, bei
denen im Einzelfall die Ohrmarkennummer des Muttertieres nachgewiesen
werden kann,

– im Falle von Zugängen: 
- Name und Anschrift des bisherigen Tierhalters oder der Registrier-

nummer des Betriebes, von dem das Rind übernommen wurde, und
das Zugangsdatum – bei Geburten sind innerhalb von 7 Tagen die ent-
sprechenden Angaben einzutragen –;

– im Falle von Abgängen: 
- Name und Anschrift des neuen Tierhalters oder der Registriernum-

mer des Betriebes, an den das Rind abgegeben wurde, und das
Abgangsdatum – bei Verendungen oder Schlachtungen muss das Datum
dieses Ereignisses eingetragen werden –.

Das Bestandsregister kann handschriftlich oder in elektronischer Form
geführt werden. Wird das Bestandsregister in elektronischer Form – z. B. in
der Rinderdatenbank HI-Tier – geführt, ist bei einer Überprüfung der zustän-
digen Behörde ein aktueller Ausdruck auf Kosten des Tierhalters vorzulegen.
Bei handschriftlicher Form muss das Bestandsregister gebunden, chronolo-
gisch geführt und mit fortlaufender Seitenzahl versehen sein. In jedem Falle
sind die Eintragungen unverzüglich nach Ausführung der aufzeichnungs-
pflichtigen Tätigkeit vorzunehmen. Das Bestandsregister muss mindestens
3 Jahre lang aufbewahrt werden. Diese Aufbewahrungspflicht gilt auch dann,
wenn die Rinderhaltung aufgegeben wurde.

5.2.1.4 Zentrale Datenbank64

Alle Rinderhalter, auch die, die nur vorübergehend für die Tiere verantwort-
lich sind, müssen jede Bestandsveränderung an die zentrale Datenbank
(Internetadresse: www.hi-tier.de) melden, d. h. Landwirte, Pensionstierhalter
und Viehhändler sind zur Meldung von Geburten, Zugängen, Abgängen, Ver-
endungen oder Hausschlachtungen verpflichtet. Die Abgabe zur tierärzt-
lichen Behandlung ist nicht meldepflichtig.
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Neben der Registriernummer seines Betriebes muss der Tierhalter folgende
einzeltierbezogene Angaben melden:
– die Ohrmarkennummer,
– das Zugangsdatum,
– das Abgangsdatum,
– den EU-Mitgliedstaat, das Ursprungsland und das Geburtsdatum im Falle

des Verbringens aus einem anderen EU-Mitgliedstaat unmittelbar in sei-
nen Bestand oder

– das Geburtsdatum im Falle der Einfuhr aus einem Drittland zur unmittel-
baren Schlachtung oder

– den EU-Mitgliedstaat im Falle des Verbringens nach einem anderen EU-
Mitgliedstaat oder

– das Drittland im Falle der Ausfuhr in ein Drittland oder
– Angaben zum Tod eines Rindes (Schlachtung, Krankschlachtung, Not-

schlachtung oder Tod auf andere Weise).

Die Meldung muss innerhalb von 7 Tagen entweder mit vorgedruckter Mel-
dekarte an die Regionalstelle – von dort erfolgt die Weiterleitung der Daten
an die zentrale Datenbank –, per Tastentelefon oder via Computer und Inter-
net an die zentrale Datenbank erfolgen. Meldekarten für die verschiedenen
Meldearten können bei den Regionalstellen bezogen werden.

Fehlerhafte Meldungen sind vom Tierhalter zu korrigieren. 

5.2.2 Schweine

5.2.2.1 Ohrmarken65

Schweine sind im Ursprungsbetrieb vom Tierhalter so früh wie möglich, spä-
testens mit dem Absetzen, mit einer offenen Ohrmarke zu kennzeichnen. 

Die offene Ohrmarke darf nur einmal verwendbar sein und muss auf der Vor-
derseite folgende Angaben in deutlich lesbarer schwarzer Schrift auf weißem
Grund tragen: DE (für Deutschland), das für den Sitz des Betriebes geltende
amtliche Kraftfahrzeugkennzeichen des Landkreises oder der kreisfreien
Stadt sowie – für ab dem 1. April 2003 geborenen Schweine – die letzten sie-
ben Ziffern der Registriernummer des Geburtsbetriebes.
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Die Kennzeichnung von Schweinen, die aus anderen EU-Mitgliedstaaten
nach Deutschland verbracht werden, steht der Kennzeichnung in Deutsch-
land gleich. Derartig gekennzeichnete Schweine brauchen nicht erneut
gekennzeichnet zu werden.

Schweine, die aus einem Drittland eingeführt werden, sind spätestens beim
Einstellen in den Betrieb zu kennzeichnen. Eine Ausnahme gilt nur für
Schlachttiere, die unter Beachtung von § 33 der Binnenmarkt-Tierseuchen-
schutzverordnung (BmTierSSchV) unmittelbar zur Schlachtung verbracht
werden. Danach dürfen eingeführte Schlachtklauentiere nur unmittelbar in
das von der zuständigen Behörde bestimmte öffentliche oder von ihr zuge-
lassene nicht-öffentliche Schlachthaus verbracht werden; der Empfänger hat
die Tiere dort spätestens 5 Werktage nach ihrem Eintreffen zu schlachten
oder schlachten zu lassen, sofern nicht eine kürzere Frist bestimmt wird.

Bei Verlust oder Unlesbarkeit der Ohrmarke muss der Tierhalter das Schwein
unverzüglich erneut kennzeichnen. Eine Ausnahme gilt für Schlachtschwei-
ne, die unmittelbar zur Schlachtung bestimmt sind und die – nach Anhang
III Kapitel IV Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 – so gekennzeichnet
sind, dass der Betrieb, von dem aus sie zur Schlachtung kommen, identifi-
ziert werden kann (z. B. durch Schlagstempel).

5.2.2.2 Bestandsregister66

Alle Schweinehalter müssen ein Bestandsregister über die im Bestand vor-
handenen Schweine unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge einschließ-
lich Geburten und Todesfällen unter Angabe ihrer Ohrmarkennummer füh-
ren. Folgende Angaben sind einzutragen:
– bei Geburt: Geburtsdatum und Anzahl,
– bei Zugang: Name, Anschrift des bisherigen Besitzers, Zugangsdatum.
– bei Abgang: Name, Anschrift des Erwerbers, Abgangsdatum,
– bei Verendung: Datum der Verendung und Anzahl.

Das Bestandsregister kann handschriftlich oder in elektronischer Form
geführt werden. Bei handschriftlicher Form muss das Bestandsregister
gebunden oder als Loseblattsammlung geführt, chronologisch aufgebaut
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und mit fortlaufender Seitenzahl versehen sein. Wird das Bestandsregister in
elektronischer Form geführt, ist bei einer Überprüfung der zuständigen
Behörde ein aktueller Ausdruck auf Kosten des Tierhalters vorzulegen. In
jedem Falle sind die Eintragungen unverzüglich nach Ausführung der auf-
zeichnungspflichtigen Tätigkeit vorzunehmen. Das Bestandsregister muss
3 Jahre lang aufbewahrt werden. Diese Aufbewahrungspflicht gilt auch dann,
wenn die Schweinehaltung aufgegeben wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass neben den beiden genannten Anforderun-
gen auch andere fachrechtliche Bestimmungen, insbesondere die vorge-
schriebenen Meldungen an die zentrale Schweinedatenbank, einzuhalten
sind; ein Verstoß gegen solche fachrechtlichen Bestimmungen stellt eine
Ordnungswidrigkeit dar und kann von der zuständigen Behörde geahndet
werden.

5.2.3 Schafe und Ziegen

Derzeit werden neue Durchführungsbestimmungen zum System der Kenn-
zeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen erarbeitet. Solange die
bundeseinheitlichen Muster für das Bestandsregister für Schaf- und Ziegen-
halter sowie das Begleitdokument für das Verbringen von Schafen und Zie-
gen innerhalb Deutschlands noch nicht zur Verfügung stehen, sind Doku-
mente mit den Angaben gemäß der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 zu führen.

Hinsichtlich der Kennzeichnung von Schafen und Ziegen, die vor dem 10. Juli
2005 geboren sind, ist weiterhin die einschlägige Bestimmung der nationalen
Viehverkehrsverordnung anzuwenden. 

5.2.3.1 Kennzeichnung

Kennzeichnung von vor dem 10. Juli 2005 geborenen Schafen und Ziegen67

Vor dem 10. Juli 2005 geborene Zucht- oder Schlachtschafe oder -ziegen sind
im Ursprungsbetrieb vom Tierhalter spätestens 6 Monate nach der Geburt,
jedoch vor dem ersten Verlassen aus dem Ursprungsbetrieb mit einer offe-
nen Ohrmarke zu kennzeichnen.
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Die offene Ohrmarke darf nur einmal verwendbar sein und muss auf der Vor-
derseite in deutlich lesbarer schwarzer Schrift auf weißem Grund folgende
Angaben tragen: DE (für Deutschland), das für den Sitz des Betriebes gelten-
de amtliche Kraftfahrzeugkennzeichen des Landkreises oder der kreisfreien
Stadt und die letzten sieben Ziffern der Registriernummer des Geburtsbetrie-
bes. Der Tierhalter kann Schafe und Ziegen auch mittels Ohrtätowierung
kennzeichnen, sofern durch eine Ohrtätowierung der zuständigen Behörde
oder einer Züchtervereinigung der Ursprungsbetrieb zu ermitteln ist und die
Züchtervereinigung sich verpflichtet hat, die zuständige Behörde über die
vorgenommene Kennzeichnung zu unterrichten.

Die Kennzeichnung von Zucht- oder Schlachtschafen oder -ziegen, die vor
dem 10. Juli 2005 aus anderen EU-Mitgliedstaaten nach Deutschland ver-
bracht wurden, steht der Kennzeichnung in Deutschland gleich, d. h. diese
Tiere müssen nicht erneut gekennzeichnet werden.

Schafe oder Ziegen, die aus einem Drittland eingeführt werden, sind späte-
stens bei dem Einstellen in den Betrieb zu kennzeichnen. Eine Ausnahme gilt
nur für Schlachttiere, die unter Beachtung von § 33 der BmTierSSchV unmit-
telbar zur Schlachtung verbracht werden. Danach sind eingeführte Schlacht-
klauentiere nur unmittelbar in das von der zuständigen Behörde bestimmte
öffentliche oder von ihr zugelassene nicht-öffentliche Schlachthaus zu ver-
bringen; der Empfänger hat die Tiere dort spätestens 5 Werktage nach ihrem
Eintreffen zu schlachten oder schlachten zu lassen, sofern nicht eine kürzere
Frist bestimmt wird.

Bei Verlust oder Unlesbarkeit der Ohrmarke muss der Tierhalter die vor dem
10. Juli 2005 geborenen Tiere unverzüglich erneut mit nur einer Ohrmarke
kennzeichnen. 

Kennzeichnung von nach dem 9. Juli 2005 geborenen Schafen und Ziegen68

Nach dem 9. Juli 2005 in Deutschland geborene Schafe und Ziegen, die zur
Zucht bestimmt sind, sowie für den innergemeinschaftlichen Handel oder für
die Ausfuhr nach Drittländern bestimmte Schlachtschafe/-ziegen sind durch
den Tierhalter innerhalb von 6 Monaten nach der Geburt, spätestens vor dem
Verlassen des Geburtsbetriebes mit zwei Kennzeichen individuell zu kenn-
zeichnen oder kennzeichnen zu lassen. 
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Das erste Kennzeichen muss eine Ohrmarke sein, die die Angaben „DE“ (für
Deutschland) und einen individuellen Code mit maximal 13 Ziffern in deutlich
lesbarer, unauslöschlicher und fälschungssicherer Schrift trägt; die Ohrmar-
ke darf zudem nicht wieder verwendbar sein. Das zweite Kennzeichen kann
entweder eine weitere Ohrmarke, die die gleichen Angaben trägt wie die erste
Ohrmarke, eine Tätowierung (nur bei innerhalb von Deutschland verbrachten
Tieren; siehe oben) oder bei Ziegen eine Fußfessel sein. 

Nicht für den innergemeinschaftlichen Handel oder die Ausfuhr bestimmte
Schafe und Ziegen, die jünger als 12 Monate und zur Schlachtung bestimmt
sind, können mit einer nur einmal verwendbaren offenen Ohrmarke gekenn-
zeichnet werden, die auf der Vorderseite in deutlich lesbarer schwarzer Schrift
auf weißem Grund folgende Angaben trägt: DE (für Deutschland), das für
den Sitz des Betriebes geltende amtliche Kraftfahrzeugkennzeichen des
Landkreises oder der kreisfreien Stadt und die letzten sieben Ziffern der Regi-
striernummer des Geburtsbetriebes. Diese bisher übliche Bestandskenn-
zeichnung ist bis zum Aufbrauch der noch vorhandenen Ohrmarken, läng-
stens bis zum 31.12.2006, zulässig.

Die Kennzeichnung von o.g. Schafen oder Ziegen aus anderen EU-Mitglied-
staaten steht der Kennzeichnung in Deutschland gleich, d.h. diese Tiere brau-
chen nicht erneut gekennzeichnet zu werden.

Nach dem 9. Juli 2005 aus einem Drittland eingeführte Schafe und Ziegen
sind durch den Tierhalter des Bestimmungsbetriebes innerhalb von vierzehn
Tagen nach dem Einstellen in den Betrieb, spätestens vor dem Verlassen des
Betriebes zu kennzeichnen oder kennzeichnen zu lassen, es sei denn, es han-
delt sich um Schlachttiere, die unter Beachtung von § 33 der BmTierSSchV
unmittelbar zur Schlachtung verbracht werden (s. oben).

Im Falle des Verlustes oder der Unlesbarkeit eines Kennzeichens muss der
Tierhalter die Tiere unverzüglich erneut kennzeichnen.
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5.2.3.2 Bestandsregister69

Der Tierhalter hat ein Bestandsregister zu führen, das folgende Angaben ent-
hält:

– Registriernummer (Kenncode) des Betriebs,
– Anschrift und geographische Koordinaten (• Standort des Betriebs),
– Produktionsrichtung (Fleisch oder Milch),
– Ergebnis und Datum der letzten jährlichen Tierzählung (da der Stich-

tag noch nicht festgelegt ist, bleibt dies dem Tierhalter offen)
– bei Drittland-Tieren: ursprüngliche Kennzeichnung,
– Name und Anschrift des Tierhalters und
– ggf. Angaben zu Ersatzohrmarken.

Darüber hinaus sind folgende Angaben im Bestandsregister verpflich-
tend:
– Beim Abgang von Tieren:

� Name des Transportunternehmens,
� Amtliches Kennzeichen des Transportmittels,
� Registriernummer (Kenncode) oder Name und Anschrift des

Bestimmungsbetriebes oder des Schlachthofs und
� Verbringungsdatum. 

– Beim Zugang von Tieren:
� Registriernummer (Kenncode) des Herkunftsbetriebs und
� Ankunftsdatum.

Für jede Partie Tiere mit derselben Kennzeichnung, d. h. Schlachttiere im
Alter von weniger als 12 Monaten, ist die Angabe der Registriernummer
(Kenncode) und der Anzahl der Tiere erforderlich.

Das Bestandsregister kann handschriftlich oder in elektronischer Form
geführt werden. Die Eintragungen sind unverzüglich nach Ausführung der
aufzeichnungspflichtigen Tätigkeit vorzunehmen. Das Bestandsregister

Hinweis: Ein Ersatz dieser Angaben ist durch eine Zweitausfertigung oder Kopie des
Begleitdokuments möglich.
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muss 3 Jahre lang aufbewahrt werden. Diese Aufbewahrungspflicht gilt auch
dann, wenn die Schaf- oder Ziegenhaltung aufgegeben wurde. Auf Verlangen
der zuständigen Behörde hat der Tierhalter alle Angaben über Herkunft,
Kennzeichnung und gegebenenfalls Bestimmung von Tieren vorzulegen, die
sich in den letzten drei Jahren in seinem Besitz befanden oder von ihm gehal-
ten, befördert, vermarktet oder geschlachtet wurden.

5.2.3.3 Begleitdokument70

Werden Schafe oder Ziegen zwischen zwei verschiedenen Betrieben in
Deutschland verbracht, müssen sie mit einem Begleitdokument versehen
sein, das folgende Angaben enthält:

– Registriernummer (Kenncode) des Betriebs,
– Name und Anschrift des Tierhalters,
– Gesamtzahl der verbrachten Tiere,
– Registriernummer (Kenncode) des Bestimmungsbetriebs oder des

nächsten Tierhalters oder Schlachthofs oder – bei Wanderhaltung –
der Bestimmungsort,

– Daten des benutzten Transportmittels und des Transportunterneh-
mers und seiner Zulassungsnummer,

– Verbringungsdatum und
– Unterschrift des Tierhalters.

Die jeweils erforderlichen Angaben sind vom Tierhalter einzutragen. Das
Begleitdokument ist vom Tierhalter des Bestimmungsbetriebs für einen Zeit-
raum von mindestens drei Jahren zu verwahren. Auf Anfrage der zuständigen
Behörde hat der Tierhalter eine Kopie zu übermitteln.
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6 Pflanzenschutzmittelrichtlinie

Die Richtlinie über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzen-
schutzmittelrichtlinie)71 harmonisiert neben der Zulassung von Pflanzenschutz-
mitteln auch die grundsätzlichen Bedingungen für die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln. Beispielsweise ist die Anwendung von zugelassenen Pflanzen-
schutzmitteln nur in den zugelassenen oder genehmigten Anwendungsgebieten
erlaubt. Sie wird in Deutschland mit dem Pflanzenschutzgesetz72 umgesetzt.

6.1 Grundsatzanforderungen

Nach dem Pflanzenschutzgesetz ist bei der Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln nach guter fachlicher Praxis73 zu verfahren. Betriebe haben bei der
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, unabhängig davon, ob dies in Eigen-
oder Fremdleistung erbracht wird, folgende Anforderungen einzuhalten:

➤ Der Anwender muss sachkundig sein. Diese Sachkunde muss er der
zuständigen Behörde auf Verlangen nachweisen können, zum Beispiel
durch einen entsprechenden Berufsabschluss oder eine bestandene Sach-
kundeprüfung (Sachkundenachweis)74.

➤ Im Gebrauch befindliche Spritz- und Sprühgeräte, mit denen Pflanzen-
schutzmittel angewendet werden, müssen regelmäßig überprüft werden
und über eine gültige Prüfplakette verfügen75.

➤ Die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Anwendungsgebiete76

(Schadorganismus und Pflanze oder Pflanzenerzeugnis) und Auflagen
bzw. Anwendungsbestimmungen77 (z. B. maximale Aufwandmenge,
Abstand zum Gewässer) sind bei der Anwendung einzuhalten.

➤ Den behördlichen Anordnungen zur Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln ist Folge zu leisten78. 

➤ Pflanzenschutzmittel dürfen auf Freilandflächen nur angewendet werden,
soweit diese landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch

Betroffen sind Direktzahlungsempfänger, 
in deren Betrieb Pflanzenschutzmittel angewendet werden
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genutzt sind oder eine Ausnahmegenehmigung vorliegt. Pflanzenschutz-
mittel dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern ange-
wendet werden79.

➤ Nach Thüringer Landesrecht sind von Betrieben, die Pflanzenschutzmit-
tel unter Verwendung von Luftfahrzeugen ausbringen lassen wollen, spe-
zielle Anforderungen zu erfüllen. Gleiches gilt hinsichtlich der bestehen-
den Registrierungspflicht für Betriebe, die Pflanzenschutzmittel in Dienst-
leistung anwenden wollen.

6.2 Anwendungsverbote und -beschränkungen

Die Anwendung eines nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittels ist grund-
sätzlich verboten. Darüber hinaus ist die Anwendung eines zugelassenen
Pflanzenschutzmittels in einem nicht festgesetzten oder genehmigten Anwen-
dungsgebiet (Kultur und Schadorganismus) verboten. Bei der Anwendung
eines Pflanzenschutzmittels sind die festgesetzten Anwendungsbestimmun-
gen zu beachten (z. B. zum Schutz von Gewässern oder Saumbiotopen).

Die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung80 enthält zusätzlich Anwen-
dungsverbote und -beschränkungen für Pflanzenschutzmittel, die in dieser
Verordnung aufgeführte Wirkstoffe enthalten. Diese Anwendungsverbote
oder -beschränkungen sind ebenfalls zu beachten81.

6.3 Bienenschutz

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist der Bienenschutz zu
beachten. Entsprechend der Bienenschutzverordnung82 dürfen bienengefähr-
liche Pflanzenschutzmittel nicht 

➤ an blühenden oder von Bienen beflogenen Pflanzen angewendet werden83,

➤ so angewendet werden, dass solche Pflanzen bei der Applikation mit
getroffen werden84,

➤ so gehandhabt, aufbewahrt oder beseitigt werden, dass Bienen mit ihnen
in Berührung kommen können85.



48

Von den Imkern ist eine Zustimmung einzuholen, wenn Pflanzen im Umkreis
von 60 m zu einem Bienenstand innerhalb der Zeit des täglichen Bienenflugs
mit einem bienengefährlichen Pflanzenschutzmittel behandelt werden sol-
len86.

6.4 Dokumentation

Hinsichtlich der Dokumentation der Anwendung sowie der Lagerung von
Pflanzenschutzmitteln sind weitere Vorgaben relevant, die sich aus den Fach-
rechtsanforderungen im Bereich der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit
(vgl. hierzu auch Kapitel IV Abschnitt 7) bzw. der Grundwasserrichtlinie (vgl.
hierzu auch Kapitel IV Abschnitt 2) ergeben.
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7 Lebens- und Futtermittelsicherheit

Die Basisverordnung zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit87 gilt unmit-
telbar und bedarf keiner nationalen Umsetzung. Sie wird unter anderem kon-
kretisiert durch bestimmte Verordnungen zur Lebensmittelhygiene88 sowie zur
Futtermittelhygiene89. Diese Verordnungen weisen jedem Landwirt als Lebens-
mittel- bzw. Futtermittelunternehmer die Verantwortung für die Erzeugung
und das Inverkehrbringen sicherer Lebens- und Futtermittel zu. 

7.1 Vorgaben zur Futtermittelsicherheit

Grundsätzliche Information: Nach geltendem EU-Recht – VO (EG) 183/2005
– besteht eine Registrierungspflicht für alle Unternehmen, die Futtermittel
erzeugen, herstellen, verarbeiten, lagern oder befördern (Ausnahme: Betrie-
be, die ausschließlich Primärproduktion für den privaten häuslichen
Gebrauch betreiben). Damit ist nahezu jeder Landwirtschaftsbetrieb ver-
pflichtet, sich als Futtermittelunternehmen registrieren zu lassen. Registrie-
rungsbehörde ist die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft in Jena. Mel-
debögen und Informationsblätter sind erhältlich über Faxabruf: 03641/683133
oder über Internet www.tll.de/fumi.htm; weitere Informationen unter Tel.
03641/683471.

7.1.1 Produktion sicherer Futtermittel90

Landwirte als Futtermittelunternehmer müssen auf allen Produktions-, Verar-
beitungs- und Vertriebsstufen in den ihrer Kontrolle unterstehenden Unter-
nehmen dafür sorgen, dass die Futtermittel die Anforderungen des Futtermit-
telrechts erfüllen, die für ihre Tätigkeit gelten, und die Einhaltung der Anfor-
derungen überprüfen. 

Futtermittel, die nicht sicher sind, dürfen nicht in den Verkehr gebracht oder
an zur Lebensmittelgewinnung dienende Tiere verfüttert werden. Futtermittel

Betroffen sind Direktzahlungsempfänger, 
die Lebens- oder Futtermittel erzeugen und in Verkehr bringen
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gelten als nicht sicher in Bezug auf den beabsichtigten Verwendungszweck,
wenn davon auszugehen ist, dass sie 

➤ die Gesundheit von Mensch oder Tier beeinträchtigen können,

➤ bewirken, dass die Lebensmittel, die aus den der Lebensmittelgewinnung
dienenden Tieren hergestellt werden, als nicht sicher für den Verzehr
durch den Menschen anzusehen sind.

So ist beispielsweise bei einem Nachweis unzulässiger oder verbotener Stof-
fe in Futtermitteln oder bei einem Nachweis von unerwünschten Stoffen in
Futtermitteln oberhalb geltender Höchstgehalte zu prüfen, ob dadurch die
Gesundheit von Mensch oder Tier beeinträchtigt werden kann oder ob diese
Verunreinigungen bewirken, dass die Lebensmittel, die aus den der Lebens-
mittelgewinnung dienenden Tieren hergestellt werden, als nicht sicher für
den Verzehr durch den Menschen anzusehen sind.

Für folgende Stoffe, die in der Futtermittelverordnung aufgeführt sind, gelten
insbesondere Verbote oder Höchstgehalte:

Unzulässige Stoffe

➤ z. B. Stoffe, die nicht als Zusatzstoffe zugelassen oder für die jeweilige
Tierart nicht zugelassen sind (z. B. antibiotische Leistungsförderer).

Unerwünschte Stoffe, z. B.91

➤ Schwermetalle (z. B. Blei, Cadmium, Arsen, Quecksilber),

➤ Dioxin, 

➤ Chlorierte Kohlenwasserstoffe (z.B. DDT, Chlordan),

➤ Mutterkorn, 

➤ Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln. 

Verbotene Stoffe, z. B.92

➤ Kot und Urin,

➤ Abfälle aus der Behandlung von Abwässern,

➤ Saatgut (gebeizt).
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12. Blauzungenkrankheit

Die Blauzungenkrankheit (Bluetongue – BT) ist eine von Stechmücken über-
tragbare, virusbedingte Infektionskrankheit. Vor allem Schafe sind von ihr
betroffen. Daneben können auch Rinder, Ziegen und Wildwiederkäuer infi-
ziert werden.

BT ist erstmals 1906 in Südafrika nachgewiesen worden. In Europa wurde sie
insbesondere in Griechenland, Italien, Frankreich und Spanien festgestellt. In
Deutschland wurde bislang noch kein Fall von BT ermittelt.

Nach einer durchschnittlichen Inkubationszeit von 3 bis 7 Tagen treten
Schläfrigkeit, Fressunlust und Fieber (40 bis 42° C) auf. Bei der typischen Ver-
laufsform dauert das Fieber etwa 6 bis 8 Tage. Danach fällt eine verstärkte
Durchblutung der Kopfschleimhäute mit nachfolgenden entzündlichen Ver-
änderungen auf. Durch bakterielle Sekundärinfektionen entwickeln sich
Geschwüre und Abszesse. Oftmals führt die Krankheit zu eitriger Nasen-
schleimhautentzündung mit entsprechendem Ausfluss. Im weiteren Verlauf
kommt es zu Lippen-, Gesicht-, Ohren- und Zungenödemen und der charak-
teristischen Blaufärbung der Zunge. Der Tod tritt nach 2 bis 20 Tagen Krank-
heitsdauer ein. Bei Jungtieren liegt die Sterblichkeitsrate bei bis zu 95 %, bei
älteren Tieren bei bis zu 30 %. 



102

6 Grundanforderungen an die Betriebsführung

A. Ab dem 1.1.2005 anwendbar

Umwelt

1. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April
1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogel-
arten 

Artikel 3, Artikel 4
Absätze 1, 2 und 4,
Artikel 5, 7 und 8

2. Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 
17. Dezember 1979 über den Schutz des Grund-
wassers gegen Verschmutzung durch bestimmte
gefährliche Stoffe 

Artikel 4 und 5

3. Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni
1986 über den Schutz der Umwelt und insbeson-
dere der Böden bei der Verwendung von Klär-
schlamm in der Landwirtschaft 

Artikel 3

4. Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 
12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer
vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirt-
schaftlichen Quellen 

Artikel 4 und 5

5.
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 

Artikel 6, 13, 15 und
Artikel 22 
Buchstabe b

Gesundheit von Mensch und Tier

Kennzeichnung und Registrierung von Tieren

6. Richtlinie 92/102/EWG des Rates vom 
27. November 1992 über die Kennzeichnung
und Registrierung von Tieren 

Artikel 3, 4 und 5

7. Verordnung (EG) Nr. 2629/97 der Kommission
vom 29. Dezember 1997 mit Durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (EG) Nr. 820/97 des
Rates im Hinblick auf Ohrmarken, Bestandsregi-
ster und Pässe im Rahmen des Systems zur Kenn-
zeichnung und Registrierung von Rindern (aufge-
hoben und ersetzt durch Verordnung (EG) Nr.
911/2004 zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr.
1760/2000 des Europäischen Parlaments und des
Rates in Bezug auf Ohrmarken, Tierpässe und
Bestandsregister; Artikel 6, 8 und 9)

Artikel 6 und 8
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8. Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. Juli
2000 zur Einführung eines Systems zur Kenn-
zeichnung und Registrierung von Rindern und
über die Etikettierung von Rindfleisch und Rind-
fleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates 

Artikel 4 und 7

8a. Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates vom 
17. Dezember 2003 zur Einführung eines
Systems zur Kennzeichnung und Registrierung
von Schafen und Ziegen und zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 sowie der
Richtlinien 92/102/EWG und 64/432/EWG 

Artikel 3, 4 und 5

B. Ab dem 1.1.2006 anwendbar

Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze

9. Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln

Artikel 3

10. Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April
1996 über das Verbot der Verwendung bestimm-
ter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer
Wirkung und von ß-Agonisten in der tierischen
Erzeugung und zur Aufhebung der Richtlinien
81/602/EWG, 88/146/EWG und 88/299/EWG

Artikel 3, 4, 5 und 7

11. Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 28. Janu-
ar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grund-
sätze und Anforderungen des Lebensmittel-
rechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde
für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 

Artikel 14, 15, 
Artikel 17 Absatz 1,
Artikel 18, 19 und 20

12.
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit
Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Til-
gung bestimmter transmissibler spongiformer
Enzephalopathien 

Artikel 7, 11, 12,
13 und 15
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Meldung von Krankheiten

13. Richtlinie 85/511/EWG des Rates vom 18.
November 1985 zur Einführung von Maßnah-
men der Gemeinschaft zur Bekämpfung der
Maul- und Klauenseuche (aufgehoben und
ersetzt durch Richtlinie 2003/85/EG über Maß-
nahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der
Maul- und Klauenseuche, zur Aufhebung der
Richtlinien 85/511/EWG sowie der Entscheidun-
gen 89/531/EWG und 91/665/EWG und zur
Änderung der Richtlinie 92/46/EWG; Artikel 3
Abs. 1 Buchst. a)

Artikel 3

14. Richtlinie 92/119/EWG des Rates vom 17. De-
zember 1992 mit allgemeinen Gemeinschafts-
maßnahmen zur Bekämpfung bestimmter Tier-
seuchen sowie besonderen Maßnahmen bezüg-
lich der vesikulären Schweinekrankheit 

Artikel 3

15. Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. Nov-
ember 2000 mit besonderen Bestimmungen für
Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der
Blauzungenkrankheit 

Artikel 3

C. Ab dem 1.1.2007 anwendbar

Tierschutz

16. Richtlinie 91/629/EWG des Rates vom 19. Nov-
ember 1991 über Mindestanforderungen für den
Schutz von Kälbern 

Artikel 3 und 4

17. Richtlinie 91/630/EWG des Rates vom 19. Nov-
ember 1991 über Mindesanforderungen für den
Schutz von Schweinen

Artikel 3 und 4
Absatz 1

18. Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998
über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere 

Artikel 4



105

7 Musterformular Nährstoffvergleich

Jährlicher betrieblicher Nährstoffvergleich134

für Stickstoff (N) oder Phosphat (P2O5) (Nährstoff unterstreichen) für das Düngejahr  ……

1: Erfassung der Daten für den betrieblichen Nährstoffvergleiche

Der Nährstoffvergleich erfolgt 

1.1) durch Zusammenfassung der Ergebnisse von Vergleichen
für Schläge oder Bewirtschaftungseinheiten �

1.2) durch Vergleich von Zufuhr und Abfuhr für die landwirtschaftlich
genutzte Fläche insgesamt �

Eindeutige Bezeichnung des Betriebes: ……………………………………………………

Größe des Betriebes
in Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche:……………………………………………

Beginn und Ende des Düngejahres: …………………………………………………………

Datum der Erstellung:………………………………………………………………………………

2: Erfassung von Daten für auf den Schlag oder auf die 
Bewirtschaftungseinheit bezogene Nährstoffvergleiche �

(für die spätere Zusammenfassung von Schlagbilanzen nach Nr. 1.1):

– eindeutige Bezeichnung des Schlages, 
der Bewirtschaftungseinheit: ………………………………………………………………

– Größe des Schlages, der Bewirtschaftungseinheit …………………………………

– Bei Grünland:

Anzahl der Schnittnutzungen: …………………………………………………………

Zahl der Weidetage auf dem Schlag ………………………………………………

Anzahl und Art der auf der Weide gehaltenen Tiere …………………………
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1) bei Weidegang anteilige Nährstoffzufuhr in Abhängigkeit von der Zahl der Weide-
tage denach § 4 Abs. 1

2) bei Grünland in Abhängigkeit der standortabhängigen Nutzungshäufigkeit und
der Standortgüte

3) detaillierte Aufschlüsselung erforderlich

1. 1 2 3 4

2. Zufuhr 
(auf die Gesamtfläche,
Bewirtschaftungs-
einheit, Einzelschlag)

Nährstoff
in kg

Abfuhr 
(von der Gesamtfläche,
Bewirtschaftungs-
einheit, Einzelschlag

Nährstoff 
in kg

3. Mineralische Düngemittel Ernteprodukte2)

4. Wirtschaftsdünger 
tierischer Herkunft1)

Nebenprodukte

5. Sonstige organische
Düngemittel

6. Bodenhilfsstoffe

7. Kultursubstrate

8. Pflanzenhilfsmittel

9. Abfälle zur Beseitigung
(§ 27 Abs. 2 oder 3
KrW-/AbfG)

10. Stickstoffbindung durch
Leguminosen 

11. Summe der Zufuhr Summe der Abfuhr

12. Ggf. Summe der Zu/
Abschläge nach Anlage
2 Zeilen 12 bis 153)

13. Differenz zwischen
Zufuhr und Abfuhr

14.
Differenz je Hektar 
(nicht für Schlagbilanzen)
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8 Musterformular für mehrjährigen betrieblichen Nährstoff-
vergleich

Mehrjähriger betrieblicher Nährstoffvergleich 135

Gleitende Mittelwerte für Stickstoff (3 Jahre) und Phosphat (P2O5) (6 Jahre)

Letztes berücksichtigtes Dünge- bzw. Wirtschaftsjahr ……

Beginn und Ende des Düngejahres:

Eindeutige Bezeichnung des Betriebes:

Größe des Betriebes in Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche:

Art der Bilanzierung der Ausgangsdaten:

Datum der Erstellung:

1. Betrieblicher Nährstoffvergleich im Durchschnitt mehrerer aufeinander 
folgender Jahre nach Anlage 3

2. Differenz je Hektar im Dünge- bzw. Wirtschafts-
jahr kg/Hektar

3. Stickstoff: Düngejahr
und zwei Vorjahre

Phosphat: Düngejahr
und fünf Vorjahre

4. Vorjahr:

5. Vorjahr:

6. Vorjahr:

7. Vorjahr:

8. Vorjahr:

9. Düngejahr:

10. Durchschnittlicher
betrieblicher Über-
schuss je ha und Jahr
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VII Glossar

1 Begriffsbestimmungen

Ackerflächen: Für den Anbau von Ackerkulturen genutzte Flächen und stillge-
legte Ackerflächen oder in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen
Zustand erhaltene, aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genommene
Ackerflächen sowie ggf. bestimmte mehrjährige Kulturen. Zur Ackerfläche
gehören auch Gartenbaukulturen sowie Flächen unter Gewächshäusern
oder anderen festen oder beweglichen Abdeckungen (Ausnahme: Unter-
glasanbau von Dauerkulturen). Auch eingesätes oder natürliches Grün-
land zählt als Ackerland, wenn es im Rahmen einer Fruchtfolge weniger
als fünf Jahre als solches genutzt wurde. Nicht zur Ackerfläche zählen
Dauergrünland, Dauerkulturen (inklusive Hopfen).

Betriebsinhaber: Eine natürliche oder juristische Person oder eine Vereini-
gung natürlicher oder juristischer Personen, unabhängig davon, welchen
rechtlichen Status die Vereinigung und ihre Mitglieder aufgrund nationa-
len Rechts haben, deren Betrieb sich im Gebiet der EU befindet und die
eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausübt.

Dauergrünland: Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbst-
aussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt
werden und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des
Betriebes sind (5-Jahres-Regelung). Hierzu zählt auch der ununterbroche-
ne Anbau von Klee, Kleegras, Luzerne, Gras und Klee-Luzerne-Gemischen
bzw. das Wechselgrünland. Bezüglich der Regelungen in der Nitratrichtli-
nie zählen hierzu auch Wiesen und Weiden, die gemäß der 5-Jahres-Rege-
lung noch kein Dauergrünland sind.

Dauerkulturen: Nicht in die Fruchtfolge einbezogene Kulturen außer Dauer-
grünland, die für die Dauer von mindestens fünf Jahren auf den Flächen
verbleiben und wiederkehrende Erträge liefern, einschließlich Baumschu-
len und Niederwald mit Kurzumtrieb, mit Ausnahme der mehrjährigen
landwirtschaftlichen Kulturen und Reb- und Baumschulen solcher mehr-
jährigen landwirtschaftlichen Kulturen.

Einzelanordnungen: Einzelfallbezogene, zu beachtende Maßnahmen, die
dem Landwirt von der jeweils zuständigen Behörde mitgeteilt wurden
bzw. werden.
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Feuchtgebiete: In Deutschland werden als für die europäischen Vogelarten
und damit für die Höhe der Direktzahlungen relevant folgende Feuchtbio-
tope angesehen: über die Biotopkartierung erfasste natürliche oder natur-
nahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer einschließlich
ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder
naturnahen Vegetation (inkl. Sölle) sowie ihrer natürlichen oder naturna-
he Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig überschwemmte Berei-
che einerseits, sowie Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen- und binsenrei-
che Nasswiesen, Quellbereiche und Binnenlandsalzstellen andererseits.

Futtermittelunternehmen: Alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie auf Gewinn-
erzielung ausgerichtet sind oder nicht und ob sie öffentlich oder privat
sind, die an der Erzeugung, Herstellung, Verarbeitung, Lagerung, Beförde-
rung oder dem Vertrieb von Futtermitteln beteiligt sind, einschließlich
Erzeuger, die Futtermittel zur Verfütterung in ihrem eigenen Betrieb
erzeugen, verarbeiten oder lagern.

Futtermittelunternehmer: Die natürlichen oder juristischen Personen, die
dafür verantwortlich sind, dass die Anforderungen des Lebensmittel-
rechts in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Futtermittelunternehmen
erfüllt werden.

Landwirtschaftliche Fläche: Gesamtheit der Flächen an Ackerland, Dauer-
grünland und Dauerkulturen.

Landwirtschaftliche Tätigkeit: Die Erzeugung, die Zucht oder der Anbau land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse, einschließlich Ernten, Melken, Zucht von
Tieren und Haltung von Tieren für landwirtschaftliche Zwecke, oder die
Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen
Zustand.

Lebensmittelunternehmen: Alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie auf
Gewinnerzielung ausgerichtet sind oder nicht und ob sie öffentlich oder
privat sind, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Ver-
trieb von Lebensmitteln zusammenhängende Tätigkeit ausführen.

Lebensmittelunternehmer: Die natürlichen oder juristischen Personen, die
dafür verantwortlich sind, dass die Anforderungen des Lebensmittel-
rechts in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Lebensmittelunternehmen
erfüllt werden.
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Mehrjährige Kulturen: Folgende Kulturarten und Reb- und Baumschulen sol-
cher mehrjährigen landwirtschaftlichen Kulturen: Artischocken, Spargel,
Rhabarber, Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren, schwar-
ze Johannisbeeren, weiße Johannisbeeren, rote Johannisbeeren, Stachel-
beeren, Preiselbeeren, Heidelbeeren und andere Früchte der Gattung Vac-
cinium.

Vertragliche Vereinbarung: Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem
Land und dem Nutzungsberechtigten mit dem anstelle einer Schutzge-
bietsverordnung durch entsprechende Bestimmungen ein gleichwertiger
Schutz in einem NATURA 2000-Gebiet gewährleistet wird.
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2 Relevante Rechtsvorschriften

Die nachfolgenden Rechtsvorschriften gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

1 Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inha-
ber landwirtschaftlicher Betriebe

2 Verordnung (EG) Nr. 796/2004 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur Ein-
haltung anderweitiger Verpflichtungen, zur Modulation und zum Integrierten Verwaltungs-
und Kontrollsystem nach der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates mit gemeinsamen
Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten
Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe

3 Gesetz zur Regelung der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen durch Landwirte im Rah-
men gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über Direktzahlungen (Direktzahlungen-Ver-
pflichtungengesetz – DirektZahlVerpflG)

4 Verordnung über die Grundsätze der Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in einem guten
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (Direktzahlungen-Verpflichtungenverord-
nung – DirektZahlVerpflV)

5 Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogel-
schutzrichtlinie)

6 Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden
Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)

7 Nach Anh. III der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 sind einerseits die Bestimmungen der
Artikel (Art.) 3, Art. 4 Abs. 1, 2 und 4 sowie die Art. 5, 7 und 8 der Vogelschutzrichtlinie, ande-
rerseits die der Art. 6, 13, 15 und 22b der FFH-Richtlinie relevant

8 § 32–38 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und § 26a–26c Thüringer Gesetz über
Naturschutz und Landschaftspflege (Thüringer Naturschutzgesetz-ThürNatG)

9 Artikel 6 Abs. 3 und 4 und Art. 7 FFH-Richtlinie

10 Artikel 3 Vogelschutzrichtlinie

11 § 5 DirektZahlVerpflV

12 § 30 BNatSchG i.V.m. § 18 ThürNatG

13 §§ 18 ff. BNatSchG i.V.m. § 6 ff.ThürNatG

14 § 42 BNatSchG sowie für einzelne Gebiete festgesetzte Schutzgebietsverordnungen
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15 Artikel 4 Vogelschutzrichtlinie

16 Artikel 5 Vogelschutzrichtlinie

17 § 43 Abs. 4 BNatSchG sowie § 5 Abs. 4 bis 6 BNatSchG

18 Artikel 7 Vogelschutzrichtlinie

19 Artikel 8 Vogelschutzrichtlinie

20 §§ 52 Abs. 6 und 64 BNatSchG i.V.m. § 4 BArtSchV (Verbotene Handlungen, Verfahren und
Geräte), § 19 BJagdG sowie § 29 ThJG

21 Artikel 6 Abs. 1 und 2 FFH-Richtlinie

22 § 26 a ThürNatG

23 Artikel 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie i.V.m. § 26 a ThürNatG

24 Artikel 13 FFH-Richtlinie

25 siehe §§ 42, 43 Abs. 4 BNatSchG

26 betrifft in Thüringen nur sehr wenige Gebiete (Sumpf-Engelwurz im Alperstedter Ried; Frau-
enschuh soweit außerhalb des Waldes vorkommend)

27 Artikel 15 FFH-Richtlinie

28 Die speziellen nationalen Regelungen zur Umsetzung dieser Verbote, die einerseits die Nut-
zung der in Anhang VI Buchstabe a) FFH-Richtlinie genannten Fang- und Tötungsgeräte
sowie andererseits den Einsatz der in Anhang VI Buchstabe b) FFH-Richtlinie genannten
Transportmittel zum Fang oder Töten betreffen, sind § 4 Bundesartenschutzverordnung und
– für jagdbare Arten – § 19 Bundesjagdgesetz  i.V.m. den landesrechtlichen Bestimmungen
(z. B. § 23 HJagdG) zu entnehmen. Derartige Mittel werden im Rahmen der guten fachlichen
Praxis in Deutschland nicht eingesetzt; auch sind die in Anhang V aufgeführten Tierarten
nicht Gegenstand landwirtschaftlicher Tätigkeiten

29 Artikel 22 Buchstabe b FFH-Richtlinie

30 Fundstellen der aktuellen Fassungen in den jeweiligen Amtsblättern der Europäischen
Gemeinschaften

31 Richtlinie 80/68/EWG des Rates über den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung
durch bestimmte gefährliche Stoffe (Grundwasserschutzrichtlinie)

32 Verordnung zur Umsetzung der EG-Richtlinie 80/68/EWG des Rates über den Schutz des
Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe vom 18. März
1997

33 Klärschlammverordnung (AbfKlärV)
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34 § 4 Abs. 1 AbfKlärV

35 § 3 Abs. 1 AbfKlärV

36 § 3 Abs. 4 AbfKlärV

37 § 4 Abs. 2 AbfKlärV

38 § 4 Abs. 3 AbfKlärV

39 § 4 Abs. 4 AbfKlärV

40 § 4 Abs. 5 AbfKlärV

41 § 4 Abs. 6 AbfKlärV

42 § 4 Abs. 7 AbfKlärV

43 § 4 Abs. 14 AbfKlärV

44 §§ 4 Abs. 8, 9, 10, 12 und 13 sowie 6 Abs. 1 und 2 AbfKlärV. Alle nachfolgend zitierten Rechts-
vorschriften sind Bestandteil der AbfKlärV

45 § 4 Abs. 1 Düngeverordnung

46 § 3 Abs. 5 Düngeverordnung

47 § 3 Abs. 7 Düngeverordnung

48 § 4 Abs. 5 Düngeverordnung

49 § 4 Abs. 4 Düngeverordnung

50 § 4 Abs. 3 Düngeverordnung

51 § 3 Abs. 1 bis 3 Düngeverordnung

52 § 5 Abs. 1 und 2 Düngeverordnung

53 Anlagen 3 und 4 Düngeverordnung

54 Richtlinie 92/102/EWG des Rates über die Kennzeichnung und Registrierung von Tieren,
Artikel 3, 4 und 5

55 Richtlinie 92/102/EWG des Rates über die Kennzeichnung und Registrierung von Tieren,
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a

56 Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einfüh-
rung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die Etiket-
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tierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 820/97 des Rates, Artikel 4 und 7

57 Verordnung (EG) Nr. 911/2004 der Kommission zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr.
1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Ohrmarken, Tierpäs-
se und Bestandsregister: relevant sind Artikel 6, 8 und 9 (diese Artikel der am 01.05.2004 in
Kraft getretenen Verordnung entsprechen den Artikeln 6 und 8 der durch die genannte Ver-
ordnung abgelösten Verordnung (EG) Nr. 2629/97 der Kommission mit Durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates im Hinblick auf Ohrmarken, Bestands-
register und Pässe im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rin-
dern

58 Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung
und Registrierung von Schafen und Ziegen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
1782/2003 sowie der Richtlinien 92/102/EWG und 64/432/EWG, Artikel 3, 4 und 5

59 Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Tierverkehr (Viehver-
kehrsverordnung -ViehVerkV)

60 § 24b ViehVerkV

61 § 24d ViehVerkV

62 § 24h ViehVerkV

63 § 24i ViehVerkV

64 § 24g ViehVerkV

65 § 19b ViehVerkV

66 § 24c ViehVerkV

67 § 19d ViehVerkV

68 Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 21/2004

69 Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 21/2004

70 Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 21/2004

71 Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln,
Artikel 3 i.V.m. Artikel 4

72 Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz – PflSchG)

73 Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz

74 § 1 Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung
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75 §§ 7, 7a der Verordnung über Pflanzenschutzmittel und Pflanzenschutzgeräte (Pflanzen-
schutzmittelverordnung)

76 § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr.1 i.V.m. § 18 Abs. 1 Satz 1, § 18a Abs. 4, § 18b Abs. 1 Satz 1, § 11 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 u. 3 PflSchG

77 § 6a Abs. 1 Nr. 2 PflSchG

78 § 6 Abs. 1 Satz 3 PflSchG

79 § 6 Abs. 2 PflSchG

80 Verordnung über Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel (Pflanzenschutz-Anwen-
dungsverordnung)

81 §§ 1 bis 4 Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung

82 Verordnung über die Anwendung bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel (Bienenschutz-
verordnung)

83 § 2 Abs. 1 Bienenschutzverordnung

84 § 2 Abs. 2 Bienenschutzverordnung

85 § 2 Abs. 4 Bienenschutzverordnung

86 § 2 Abs. 3 Bienenschutzverordnung

87 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung
der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung
einer Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren
zur Lebensmittelsicherheit

88 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Lebens-
mittelhygiene, Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs

89 Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschrif-
ten für die Futtermittelhygiene

90 Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

91 Anlagen 5 und 5 a der Futtermittelverordnung

92 Anlage 6 der Futermittelverordnung

93 Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002

94 Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002


